
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/202452]
22 DECEMBRE 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon formant la partie réglementaire

du Code du développement territorial. — Erratum

Dans la version allemande de l’arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 3 avril 2016, l’article R.IV.1-1 doit
se lire comme suit :

″ Art. R.IV.1-1 - Von der Städtbaugenehmigung freigestellte Handlungen, Arbeiten und Anlagen, die begrenzte
Auswirkungen haben oder die Hinzuziehung eines Architekten nicht unbedingt erfordern.

Die nachstehende Nomenklatur bestimmt die Handlungen, Arbeiten und Anlagen, die:
1o keiner Städtebaugenehmigung bedürfen;
2o im Sinne der Artikel D.IV.15 und D.IV.48 begrenzte Auswirkungen haben;
3o die Hinzuziehung eines Architekten nicht unbedingt erfordern.
Diese Liste ist jedoch nicht anwendbar auf die Handlungen und Arbeiten bezüglich der Immobiliengüter, die in

der Schutzliste eingetragen sind, unter Denkmalschutz stehen oder den Wirkungen der Unterschutzstellung vorläufig
unterliegen, außer wenn diese Immobiliengüter zu dem kleinen Volkserbgut im Sinne von Artikel 187 Ziffer 13odes
Wallonischen Gesetzbuches über das Erbe gehören.

Im Sinne der vorliegenden Nomenklatur gelten folgende Definitionen:
1o Schaltschrank: der in der Nähe einer Telekommunikationsantenne oder eines Antennenstandorts eingerichtete

Schrank, in dem technische Elemente verstaut sind, die für den reibungslosen Betrieb einer Antenne oder eines
Standorts für Telekommunikationsantennen erforderlich sind, wie die Stromverteilung, Notbatterie, Übertragungsele-
mente und Kühlsysteme, einschließlich seines Sockels;

2o Gebäudehülle: die Gesamtheit der Wände des geschützten Volumens bestehend aus allen Räumen eines
Gebäudes, das thermisch, sowie hinsichtlich der äußeren Umwelteinflüsse (Luft oder Wasser), des Bodens und aller
angrenzenden Flächen geschützt ist.

3o Hof- und Gartenbereich: die als Zierde dienende Bodenfläche, die zu einem Wohngebäude gehört und entweder
hinter, vor oder neben diesem liegt und aus folgenden Elementen besteht:

a) entweder aus einem Hof, der aus einer Fläche mit festem Belag oder diskontinuierlichem Material besteht;
b) oder aus einem Garten, der aus einer vegetalisierten Fläche besteht;
c) oder aus einer Kombination dieser beiden Elemente.
4o technische Anlage: die technischen Ausrüstungen, die an einem Standort in der Nähe der Telekommunikation-

santennen eingerichtet wurden und die für den reibungslosen Betrieb und die Sicherheit des Standort erforderlich sind,
wie die am Boden befestigte Kabel, die Kabelkanäle, die die am Boden befestigte Kabel bedecken, die Gitterroste, die
Fernfunkmodulgehäuse, die Beleuchtung, die abnehmbaren Sicherheitsgeländer, die Blitzschutzvorrichtungen oder die
Mastenstabilisierungsplatten.

5o Eigentum: eine einheitliche Gruppe von Immobiliengütern in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung;
6o Bienenstock: eine Struktur, die ein Bienenvolk beherbergt;
7o Bienenhaus: ein zur Unterbringung der Bienenstöcke errichtetes Gebäude;
8o bereits eingerichteter technischer Standort: die Grundstücke, auf denen sich Anlagen für die Erzeugung, den

Transport und die Verteilung von Trinkwasser, Strom oder Erdgas oder für die Abwasserklärung befinden;
9o funktionelle Einheit: eine Gruppe von Elementen, die sich in der Nähe voneinander befinden und die getrennt

verschiedene Funktionen haben können, jedoch zusammen dazu beitragen, eine einzige Hauptfunktion zu erfüllen;
10o Anbauvolumen: der Bau eines alleinstehenden Volumens, das sich auf demselben Grundstück wie das

Hauptgebäude befindet und das mit diesem eine funktionelle Einheit bildet;
11o Nebenvolumen: ein an das Hauptgebäude angrenzendes Volumen, das keine Veranda ist und das mit diesem

eine funktionelle Einheit bildet; das Nebenvolumen kann durch eine Element mit Flachdach an das Hauptvolumen
angeschlossen sein.

Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

A Änderung der Gebäudehülle eines
Gebäudes (Isolierung, Erhöhungen,
Dach, Fenster)

1 Das Anbringen von Verblendungen von
aufgehenden Mauerwerken oder Dachbe-
deckungen, die die Gebäudehülle des
Gebäudes bilden, oder deren Ersetzung
durch andere Materialien, um die gelten-
den Energiestandards unter folgenden
Bedingungen zu erreichen:
a) Das Anbringen oder die Ersetzung
bezieht sich auf eine Fläche, deren Umfang
höchstens 25 % der bestehenden Gebäude-
hülle beträgt;
b) die Materialien sehen genauso aus;
c) die Zunahme der Wand- bzw. Dachs-
tärke beträgt nicht mehr als 0,30 m;
d) wenn das Gut in den Anwendungsbe-
reich der auf städtebauliche Schutzgebiete
in bestimmten Gemeinden anwendbaren
Bestimmungen des regionalen Leitfadens
für den Städtebau bzw. der auf die Bauten
in ländlichen Gegenden anwendbaren Bes-
timmungen des regionalen Leitfadens für
den Städtebau oder der Artikel R.II.36-6
bis R.II.36-9, R.II.37-3, R.II.37-4 und R.II.37-7
bis R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12 fällt, ents-
prechen die Farben und Materialien den
betreffenden Angaben und Vorschriften.

x x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

2 Das Anbringen oder die Ersetzung von
Verblendungen von aufgehenden Maue-
rwerken und Dachbedeckungen durch
Verblendungen und Bedeckungen, die
nicht die Bedingungen in Punkt 1
erfüllen und sofern sich das Anbringen
oder die Ersetzung auf eine Fläche
bezieht, deren Umfang höchstens 25
% der bestehenden Gebäudehülle
beträgt.

x x

3 Die Ersetzung von Türen oder Fenster-
rahmen an aufgehenden Mauerwerken
und Dachbedeckungen durch Türen
oder Fensterrahmen, die die geltenden
Energiestandards erreichen.

x x

4 Das Anbringen oder die Ersetzung von
Türen oder Fensterrahmen an aufgehen-
den Mauerwerken und Dachbedeckun-
gen, die nicht die in Punkt 3 erwähnten
Bedingungen erfüllen.

x x

5 Der Verschluss, die Durchführung oder
die Veränderung von Öffnungen in der
Dachfläche auf höchstens einer Ebene,
wobei sie insgesamt höchstens ein Vier-
tel der Länge des entsprechenden auf-
gehenden Mauerwerks darstellen, inso-
fern der Verschluss oder die
Veränderung mit denselben Baustoffen
als denjenigen des Daches erfolgt.

x x

6 Der Verschluss, die Öffnung oder die
Veränderung von Türen oder Fenstern
in aufgehenden Mauerwerken, die ins-
gesamt höchstens ein Viertel der Länge
des entsprechenden aufgehenden
Mauerwerks darstellen, insofern gleich-
zeitig:
a) der Verschluss, die Öffnung oder die
Veränderung nicht in einem aufgehen-
den Mauerwerk durchgeführt wird, das
sich in der Fluchtlinie befindet und/oder
dessen Plan nach der Durchfahrtsstraße
des betroffenen Hauptgebäudes ausge-
richtet ist;
b) der Verschluss oder die Veränderung
mit den gleichen Verblendwerkstoffen
wie diejenigen des aufgehenden Maue-
rwerks durchgeführt wird;
c) jede Öffnung oder Veränderung sich
höchstens auf eine Ebene erstreckt;
d) die Handlungen und Arbeiten dem
Leitfaden entsprechen, wenn das Gut
einem regionalen oder kommunalen
Leitfaden für Städtebau unterliegt.

x x

7 Der Verschluss, die Öffnung oder die
Veränderung von Türen oder Fenstern,
die nicht die in Punkt 5 und 6 erwähn-
ten Bedingungen erfüllen.

x

8 Das Anbringen von Mauerwerkschorns-
teinen, insofern sie den Bestimmungen
des regionalen Leitfadens für den Städ-
tebau, die auf die Schutzgebiete gewis-
ser Gemeinden in Sachen Bauten anwen-
dbar sind, und den Bestimmungen des
regionalen Leitfadens für den Städte-
bau bezüglich der Bauten in ländlichen
Gegenden entsprechen, oder das Anbrin-
gen von Edelstahlschornsteinen, die ab
der Zufahrtsstraße nicht sichtbar sind.

x x

B Umbau eines bestehenden Gebäudes 1 Der Umbau ohne Vergrößerung eines
bestehenden Gebäudes, um einen oder
mehrere, nicht zu Wohnzwecken bes-
timmte Räume, wie eine Waschküche,
einen Abstellraum, eine Garage, ein
Atelier, einen Schuppen oder ein Pool
House, einzurichten, insofern die Han-
dlungen und Arbeiten gegebenenfalls
in den Punkten A1, A3, A5, A6 und A8
angegeben werden.

x x
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Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung
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Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

2 Der Umbau mit Vergrößerung gemäß
den dekretalen und verordnungsrecht-
lichen Vorschriften des Sektorenplans
oder gemäß den Normen des regiona-
len Leitfadens für den Städtebau eines
bestehenden Gebäudes, um entweder
einen nicht zu Wohnzwecken bestimm-
ten Raum, wie eine Waschküche, einen
Abstellraum, eine Garage, ein Atelier,
einen Schuppen oder ein Pool House,
einzurichten, und zwar wenn gleich-
zeitig folgende Bedingungen erfüllt wer-
den:
a) ein einziges Nebenvolumen pro
Grundstück, das heißt, dass auf diesem
weder ein anderes Nebenvolumen, noch
eine Veranda vorhanden ist;
b) die Grundfläche der Erweiterung
beträgt höchstens 40 m2 und ist:
i) entweder ein Nebenvolumen ohne
Stockwerk und Keller;
ii) oder die Erweiterung des Hauptvolu-
mens und beide zusammen bilden eine
Gruppe ohne Stockwerk und Keller;
c) die Erweiterung wird in denselben Mate-
rialien in ähnlichen Farbtönen wie diejeni-
gen des bestehenden Gebäudes ausgeführt.

x x

3 Ein anderer Umbau eines bestehenden
Gebäudes als in den Punkten 1 und 2
erwähnt, insofern die Grundfläche der
gebildeten Gruppe höchsten verdoppelt
wird.

x

4 Der Abbruch eines in Punkt 2 erwähn-
ten Nebenvolumens, insofern die Abfälle
aus dem Abbruch gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

C Veranda 1 Gemäß den dekretalen und verord-
nungsrechtlichen Vorschriften des Sek-
torenplans oder gemäß den Normen
des regionalen Leitfadens für den Städ-
tebau.
Eine einzige pro Grundstück, das heißt,
dass auf diesem weder eine andere
Veranda, noch ein anderes Nebenvolu-
men vorhanden ist.
Lage: sie grenzt an ein bestehendes
Gebäude an, und zwar hinter diesem
Gebäude im Verhältnis der Zufahrtss-
traße.
Standort: mindestens 2,00 m von der
Grundstücksgrenze entfernt.
Fläche von höchstens 40,00 m2.
Baukörperform: ohne Stockwerk, Fla-
chdach oder Pultdach oder Satteldach
Die Berechnung der maximalen Höhen
erfolgt im Verhältnis zum natürlichen
Bodenniveau und insofern sich die
Dachrinne unterhalb der Dachrinne des
Hauptvolumens befindet und gleich-
zeitig folgende Bedingungen erfüllt wer-
den:
a) 3,00 m unterhalb der Traufe;
b) 5,00 m am First;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien: leichte Struktur und Wände
größtenteils aus Glas oder Polykarbo-
nat, sowohl am aufgehenden Maue-
rwerk, als auch am Dach

x x

2 Der Bau einer Veranda, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfüllt

x

D Schaffung einer oder mehrerer Wohnungen 1 Die Schaffung einer Zweitwohnung in
einem Gebäude, insofern die Handlun-
gen und Arbeiten für den Umbau die
Hinzuziehung eines Architekten nicht
unbedingt erfordern

x x

2 Die Schaffung einer Wohnung, die nicht
die in Punkt 1 erwähnten Bedingungen
erfüllt, oder mehrerer Wohnungen in
einem Gebäude

x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

E Einrichtung von Anlagen und Bau oder
Wiederaufbau eines Anbauvolumens
wie:
c Garage,
c Atelier,
c Schuppen,
c Pool House,
c Lagerplattform
c vorgefertigte Gebäude
c ...

1 Gemäß den dekretalen und verord-
nungsrechtlichen Vorschriften des Sek-
torenplans oder gemäß den Normen
des regionalen Leitfadens für den Städ-
tebau.
Ein einziger dieser Bauten pro Grunds-
tück, das heißt, dass auf diesem kein
anderer vorhanden ist.
Nicht zu Wohnzwecken bestimmt.
Lage:
c Er wird hinter dem bestehenden
Gebäude errichtet, außer wenn es sich
um ein Volumen für ein Motorfahrzeug
handelt.
c Wenn es sich um ein Volumen für ein
Motorfahrzeug handelt, ist dieses Volu-
men unmittelbar mit der Zufahrtsstraße
verbunden und das auf Straßenseite
befindliche aufgehende Bauwerk des
Anbauvolumens befindet sich nicht
weiter als das aufgehende Bauwerk am
hinteren Teil des Hauptgebäudes.
Standort: mindestens 2,00 m von der
Grundstücksgrenze entfernt.
Maximale Fläche: 40,00 m2.
Baukörperform: ohne Stockwerk, Fla-
chdach oder Pultdach oder Satteldach.
Die Berechnung der maximalen Höhen
erfolgt im Verhältnis zum natürlichen
Bodenniveau und insofern sich die
Dachrinne unterhalb der Dachrinne des
Hauptvolumens befindet und folgende
Bedingungen erfüllt werden:
a) 2,50 m unterhalb der Traufe;
b) 3,50 m in Firsthöhe;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien: Holz für die aufgehenden
Mauerwerke oder in einem ähnlichen
Farbton wie derjenige des Hauptgebäu-
des.

x x

2 Der Bau eines Anbauvolumens, das
nicht die in Punkt 1 erwähnten Bedin-
gungen erfüllt, insofern die Grundflä-
che der gebildeten Gruppe höchstens
verdoppelt wird.

x x

3 Die Einrichtung einer alleinstehenden
Anlage, selbst in nicht beständigen Mate-
rialien, die nicht zu Wohnzwecken bes-
timmt ist und die mit einem bestehen-
den Gebäude oder einer bestehenden
Gebäudegruppe eine funktionelle Ein-
heit bildet, insofern die Grundfläche
höchstens verdoppelt wird.

x x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

4 Einrichtung, Umbau, Vergrößerung einer
technischen Anlage, einschließlich einer
Schutzwanne, die mit dem bestehenden
Betrieb eine funktionelle Einheit bildet
Ein einziger dieser Bauten pro Grunds-
tück, das heißt, dass auf diesem kein
anderer vorhanden ist.
Lage:
in einem Gewerbegebiet
Standort:
a) liegt nicht zwischen einer Hauptfas-
sade und einem öffentlichen Verkehr-
sweg;
b) in einem Umkreis von 30 m vom
zugelassenen Hauptgebäude entfernt;
c) mindestens 20 m von jeglicher ande-
ren Wohnung als derjenigen des Betrei-
bers entfernt
d) mindestens 3 m von den Grundstücks-
grenzen entfernt;
e) mindestens 10 m von einem Wasser-
lauf entfernt;
f) außerhalb des Abschirmstreifens oder
der Abtrennvorrichtung des Gewerbege-
biets;
g) das Fällen von Bäumen oder die
Beseitigung von Hecken oder Alleen im
Sinne des Artikels D.IV.4 Ziffer 11o wird
nicht vorausgesetzt.
Fläche:
unter 100 m2 und weniger als 50 % des
Hauptgebäudes.
Höhe:
höchstens 10 Meter und niedriger als
das höchste Gebäude auf dem Grunds-
tück.

x x

5 Bau, Umbau, Vergrößerung eines Gebäu-
des oder Einrichtung oder Verlagerung
von vorgefertigten Gebäuden, eins-
chließlich der Außentreppe, die nicht
zu Wohnzwecken bestimmt sind und
die mit dem bestehenden Betrieb eine
funktionelle Einheit bilden.
Lage:
in einem Gewerbegebiet.
Standort:
a) liegt nicht zwischen einer Hauptfas-
sade und einem öffentlichen Verkehr-
sweg;
b) in einem Umkreis von 30 m vom
zugelassenen Hauptgebäude entfernt;
c) mindestens 3 m von den Grundstücks-
grenzen entfernt;
d) mindestens 10 m von einem Wasser-
lauf entfernt;
e) außerhalb des Abschirmstreifens oder
der Abtrennvorrichtung des Gewerbege-
biets;
f) das Fällen von Bäumen oder die
Beseitigung von Hecken oder Alleen im
Sinne des Artikels D.IV.4 Ziffer 11o wird
nicht vorausgesetzt.
Maximale Fläche: die kumulierte und
von einer Genehmigung befreite
Gesamtfläche des Baus, der Vergröße-
rung und des vorgefertigten Gebäudes
beträgt 75,00 m2.
Baukörperform:
höchstens ein Stockwerk, Flachdach oder
Pultdach oder Satteldach
maximale Höhe des Dachrands oder
des Firsts:
7 Meter und niedriger als das höchste
Gebäude auf dem Grundstück.
Materialien:
in ähnlichen Farbtönen wie diejenigen
des Hauptgebäudes

x x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

6 Die Einrichtung einer Lagerplattform,
insofern sie keine erhebliche Änderung
des Bodenreliefs voraussetzt.
Eine einzige Lagerplattform pro Grunds-
tück, das heißt, dass auf diesem kein
anderer vorhanden ist.
Lage: in einem Gewerbegebiete
Standort:
a) liegt nicht zwischen einer Hauptfas-
sade und einem öffentlichen Verkehr-
sweg;
b) mindestens 3 m von den Grundstücks-
grenzen entfernt;
c) mindestens 10 m von einem Wasser-
lauf entfernt;
d) außerhalb des Abschirmstreifens oder
der Abtrennvorrichtung des Gewerbege-
biets;
e) das Fällen von Bäumen oder die
Beseitigung von Hecken oder Alleen im
Sinne des Artikels D.IV.4 Ziffer 11o wird
nicht vorausgesetzt.
Maximale Fläche: 75,00 m2

x x

7 Der Abbruch oder die Beseitigung eines
Nebengebäudes, einer technischen
Anlage, eines Gebäudes oder eines vor-
gefertigten Gebäudes wie in Punkt 1 bis
6 angegeben, insofern die Abfälle aus
dem Abbruch oder aus der Beseitigung
gemäß der geltenden Gesetzgebung ent-
sorgt werden.

x x

F Carport, Zufahrt und Parkieren 1 Ein einziger Carport pro Grundstück,
das heißt, dass auf diesem kein anderer
vorhanden ist.
Lage:
a) unmittelbar mit der Zufahrtsstraße
verbunden;
b) der Plan des aufgehenden Mauerwe-
rks des Carports an der Straße kann
nicht über dem Plan des aufgehenden
Mauerwerks am hinteren Teil des Haup-
tgebäudes liegen.
Maximale Fläche: 40,00 m2

Baukörperform: Flachdach oder Pul-
tdach oder Satteldach
Maximale Höhen:
a) 2,50 m unterhalb der Traufe;
b) 3,50 m in Firsthöhe;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien:
a) Struktur bestehend aus Holz-, Beton-,
Metallpfosten oder aus Pfeilern aus
ähnlichen Materialien wie diejenigen
der Verblendungen des bestehenden
Gebäudes oder mit ähnlichem Farbton
wie diese;
b) Pultdach oder Satteldach in ähnli-
chen Materialien wie diejenigen des
Hauptgebäudes.

x x

2 Jeder andere Carport, der nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfüllt.

x x

3 Die Beseitigung oder der Abbruch eines
in den Punkten 1 und 2 erwähnten
Carports

x x

4 Die Wege und Parkplätze im Freien, in
der Umgebung eines Gebäudes oder
einer Anlage, das bzw. die ordnungs-
gemäß zugelassen ist, die unmittelbar
mit der Zufahrtsstraße verbunden sind.

x x

5 Die anderen Wege und Parkplätze im
Freien, in der Umgebung eines Gebäu-
des oder einer Anlage, das bzw. die
ordnungsgemäß zugelassen ist, als die-
jenigen, die in Punkt 4 erwähnt werden.

x x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

G Gartenlaube 1 Eine einzige Gartenlaube pro Grunds-
tück, das heißt, dass auf diesem keine
andere vorhanden ist.
Lage:
a) in den Höfen und Gärten;
b) entweder von der Straße aus nicht
sichtbar, oder im Verhältnis zum öffent-
lichen Eigentum des Wegenetzes hinter
dem Gebäude gelegen.
Standort: mindestens 1,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Maximale Fläche: 20,00 m2

Baukörperform: Pultdach oder Sattel-
dach oder Flachdach.
Maximale Höhen:
a) 2,50 m an der Dachrinne;
b) 3,50 m am First;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien: aus Holz oder aus jedem
anderen Material in ähnlichem Farbton
wie diejenige des Gebäudes oder der
Umgebung, mit der es verbunden ist

x x

2 Die Gartenlauben, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen
erfüllen.

x x

3 Die Beseitigung oder der Abbruch einer
der in den Punkten 1 und 2 erwähnten
Gartenlaube, insofern die Abfälle aus
dem Abbruch gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

H Schwimmbad 1 Lage: in den Höfen und Gärten und
nicht von der Straße aus sichtbar
Standort: mindestens 1,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Außerhalb der Erde oder selbsttragend

x x

2 Ein einziges pro Grundstück, das heißt,
dass auf diesem kein anderes vorhan-
den ist.
Teilweise oder ganz eingegraben, sowie
jede Sicherheitsvorrichtung mit einer
maximalen Höhe von 2,00 m rund um
das Schwimmbad und insofern fol-
gende Bedingungen erfüllt werden:
a) nicht überdacht oder mit einem
zusammenklappbaren Hubdach mit
leichter Struktur bedeckt, das die
gesamte Fläche bedeckt, insofern die
Höhe des Firsts 3, 50 m nicht übers-
chreitet;
b) zum privaten Gebrauch;
c) die für diese Einrichtungen notwen-
digen Erdabtragungen haben keine
Änderung des Bodenreliefs im Sinne
des Artikels R.IV.4-3 auf dem restlichen
Grundstück zur Folge.
Lage: in den Höfen und Gärten und
nicht von der Straße aus sichtbar.
Standort: mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Maximale Fläche: 75,00 m2

x x

3 Die Schwimmbäder, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen
erfüllen.

x x

4 Die Beseitigung, der Abbruch oder die
Erdabtragung von in den Punkten 1
und 3 erwähnten Schwimmbädern, inso-
fern die Abfälle aus dem Abbruch gemäß
der geltenden Gesetzgebung entsorgt
werden und die Erdabtragungen mit
den geltenden Gesetzgebungen übe-
reinstimmen.

x x
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I Tümpel und Teiche 1 Ein einziger pro Grundstück, das heißt,
dass auf diesem kein anderer vorhan-
den ist.
Lage: in den Höfen und Gärten
Standort: mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Maximale Fläche: 75,00 m2

Die für diese Einrichtungen notwendi-
gen Erdabtragungen haben keine erhe-
bliche Änderung des Bodenreliefs im
Sinne des Artikels R.IV.4-3 auf dem
restlichen Grundstück zur Folge.

x x

2 Die Teiche und Tümpel, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen
erfüllen.

x x

3 Die Beseitigung oder die Aufschüttung
laut Punkt 1, insofern die Aufschüttun-
gen mit der geltenden Gesetzgebung
übereinstimmen.

x x

J Gestaltung, Zubehör und Mobiliar 1 Die Einrichtung von im Boden veran-
kerten Gartenmöbeln, wie Bänke, Tis-
che, Sitzplätze, offene Feuerstellen oder
Grillplätze, Mülltonnen, Kompostbehäl-
ter, Pergolen, Ranksäulen, Blumenkäs-
ten, Zierbrunnen, Wasserbecken.
Das Aufstellen von Kandelabern und
Lichtmasten, so dass der auf den Boden
fallende Lichtstrahl der Lampen nicht
über die Grundstücksgrenzen hinaus-
ragt.
Die Spiel- und Sportplätze aus durchläs-
sigen Materialien und die für deren
Benutzung unbedingt erforderlichen
Geräte.
Lage: entweder in den Höfen und Gär-
ten, oder in der Umgebung eines Gebäu-
des, das in einem zur Verstädterung
bestimmten Gebiet liegt
Maximale Höhe: 3,50 m

x x

2 Die Einrichtung von Wegen aus dur-
chlässigen Materialien und von Terras-
sen, in der Umgebung eines oder mehre-
rer bestehender Gebäude, auf
Bodenebene, die keine erhebliche Ände-
rung des Bodenreliefs im Sinne des
Artikels R.IV.4-3 erfordert.

x x

3 Die Einrichtung von Gartengewächshäu-
sern die insgesamt eine maximale Flä-
che von 20 m2 belegen.

x x

4 Die Gestaltungen, Zubehöre und Gar-
tenmöbel, die nicht die in den Punkten
1 bis 3 erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

5 Der Bau von Stützmauern mit einer
maximalen Höhe von 0,70 m.

x x

6 Der Abbruch, die Beseitigung oder die
Entfernung der in den Punkten 1 bis 5
erwähnten Elemente, insofern die
Abfälle aus dem Abbruch, der Beseiti-
gung oder der Entfernung gemäß der
geltenden Gesetzgebung entsorgt wer-
den.

x x

K Rundfunk- und Fernsehantenne 1 Das Aufstellen einer Rundfunk- und
Fernsehantenne oder einer Parabolan-
tenne
Lage:
entweder auf einem aufgehenden Bau-
werk am hinteren Teil des Gebäudes im
Verhältnis zur Zufahrtsstraße oder min-
destens 4,00 m hinter der Fluchtlinie
verankert.
. oder im Boden oder auf einer Dach-
seite am hinteren Teil des Gebäudes im
Verhältnis zur Zufahrtsstraße veran-
kert.
Maximale Fläche: 1,00 m2

Materialien: der Farbton der Antenne
ähnelt demjenigen seiner Befestigung

x x

56923MONITEUR BELGE — 16.05.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

2 Das Aufstellen einer in Punkt 1 erwähn-
ten Antenne, die nicht die in Punkt 1
erwähnten Bedingungen erfüllt.

x x

3 Die Beseitigung oder die Entfernung
einer Rundfunk- und Fernsehantenne
oder Parabolantenne, insofern die
Abfälle aus dem der Beseitigung oder
der Entfernung gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

L Erneuerbare Energien
Module zur Erzeugung von Strom oder
Hitze.

1 Die Einrichtung eines oder mehrerer
Module zur Erzeugung von Strom oder
Hitze, deren Energiequelle erneuerbar
ist und die alle Bauten, Anlagen oder
Gebäude, die sich auf demselben Immo-
biliengut befinden, direkt versorgen und
die in eine oder mehrere der nachste-
henden Möglichkeiten fallen:
§ Sonnenenergie:
a) wenn das oder die Module auf einem
Satteldach befestigt sind, ist die Projek-
tion des Überhangs in der Vertikalen
kleiner als oder gleich 0,30 m und ist
der Unterschied zwischen der Neigung
des Moduls und der Neigung des Dachs
kleiner als oder gleich 15 Grad;
b) wenn das oder die Module auf einem
Flachdach befestigt sind, ist der verti-
kale Überhang höchstens 1,50 m und ist
die Neigung des Moduls höchstens 35
Grad;
c) wenn das oder die Module auf einem
aufgehenden Mauerwerk befestigt sind,
beträgt die Projektion des Überhangs in
der Horizontalen zwischen 1,20 m und
1,50 m und weist das Modul eine Nei-
gung zwischen 25 und 45 Grad auf;
§ Wärmepumpen:
am Boden, mit einem Kapazitätsvolu-
men von höchstens einem m[00b3], mit
einer Entfernung von 3 m im Verhältnis
zu den Grundstücksgrenzen und nicht
von der Zufahrtsstraße aus sichtbar

x x

2 Die Einrichtung eines oder mehrerer
Module zur Erzeugung von Strom oder
Hitze, deren Energiequelle erneuerbar
ist und die alle Bauten, Anlagen oder
Gebäude, die sich auf demselben Immo-
biliengut befinden, direkt versorgen und
die die in Punkt 1 erwähnten Bedingun-
gen nicht erfüllen.

x x

3 Die Beseitigung oder die Entfernung
der in den Punkten 1 bis 2 erwähnten
Elemente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch, der Beseitigung oder der Ent-
fernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

M Zäune, Umfriedungsmauern, Stütz-
mauern

1 Zäune, deren Höhe 2,00 m nicht übers-
chreitet, bestehend entweder aus
Pfählen, die untereinander durch Draht
oder Maschendraht, gegebenenfalls mit
einer höchstens 0,70 m hohen
Betonplatte oder Mauer an der Basis
oder durch ein oder zwei waagerechte
Querstücke verbunden werden, oder
aus Palisaden aus Holz oder Gabionen,
die nicht dicker als 20 cm sind;
Höchstens 0,70 m hohen Stützmauern,
einschließlich Gabionen.
Höchstens 2,00 m hohe Portalrahmen
und Tore, durch die eine breite Aussicht
auf das Grundstück möglich ist.

x x

2 Die Anlage von höchstens 2,00 m hohen
Zäunen, die nicht von der Straße aus
sichtbar sind oder sich hinter dem
Gebäude befinden.

x x

3 Die Anlage von Zäunen, Portalrahmen
oder Toren, die nicht die in den Punkten
1 bis 2 erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x
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4 Der Bau von mehr als 0,70 m hohen
Stützmauern oder von Umfriedungs-
mauern in der Umgebung eines ord-
nungsgemäß zugelassenen Gebäudes
oder einer ordnungsgemäß zugelasse-
nen Anlage.

x x

5 Der Abbruch oder die Beseitigung der
in den Punkten 1 bis 4 erwähnten
Elemente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch, der Beseitigung oder der Ent-
fernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

N Unterstände für ein oder mehrere Tiere,
einschließlich der Bühnenhäuser

1 Ein einziger Unterstand pro Grunds-
tück, das heißt, dass auf diesem kein
anderer vorhanden ist.
Lage: in den Höfen und Gärten
Standort:
a) mindestens 3,00 m von den Grunds-
tücksgrenzen entfernt
b) mindestens 20,00 m von jeglichem
benachbarten Wohnhaus entfernt
c) nicht in der Sichtachse senkrecht zur
hinteren Fassade eines benachbarten
Wohnhauses gelegen
Maximale Fläche: 20,00 m2 oder 25,00
m2 für ein Taubenhaus
Baukörperform: ohne Stockwerk, Pul-
tdach, Satteldach, dessen beide Dach-
seiten die gleiche Schräge und Länge
aufweisen, oder Flachdach
im Verhältnis zum natürlichen Boden-
niveau berechnete maximale Höhe:
a) 2,50 m an der Traufe;
b) 3,50 m am First;
c) gegebenenfalls 3.20 m am Dachrand.
Materialien: Holz oder Drahtgitter oder
ähnliches Material wie das bestehende
Hauptgebäude
Unbeschadet der Anwendung der im
Feldgesetzbuch erwähnten Bestimmun-
gen und der aufgrund des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgeneh-
migung festgelegten gesamten und sek-
torbezogenen Bedingungen

x x

2 Ein einziger kleiner Unterstand für Tiere
im Sinne des Artikels D.II.36, § 2 Absatz
4 pro unbebautes Grundstück
Lage: In einem Agrargebiet
Standort:
a) mindestens 3,00 m von den Grunds-
tücksgrenzen entfernt
b) mindestens 50,00 m von jeglicher
benachbarten Wohnung entfernt
Maximale Fläche: 20,00 m2 oder 25,00
m2 für ein Taubenhaus
Baukörperform: ohne Stockwerk, Pul-
tdach, Satteldach, dessen beide Dach-
seiten die gleiche Schräge und Länge
aufweisen, oder Flachdach
Maximale Höhen: im Verhältnis zum
natürlichen Bodenniveau berechnete
maximale Höhe:
a) 2,50 m an der Dachrinne;
b) 3,50 m am First;
c) gegebenenfalls 3.20 m am Dachrand.
Materialien: Holz
Unbeschadet der Anwendung der im
Feldgesetzbuch erwähnten Bestimmun-
gen und der aufgrund des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgeneh-
migung festgelegten gesamten und sek-
torbezogenen Bedingungen

x x

3 Ein oder mehrere Bienenhäuser pro
Grundstück
Lage: in einem Agrargebiet oder in den
Höfen und Gärten
Unbeschadet der Anwendung der im
Feldgesetzbuch erwähnten Bestimmun-
gen und der aufgrund des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgeneh-
migung festgelegten gesamten Bedin-
gungen

x x
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4 Der Abbruch oder die Beseitigung der
in den Punkten 1 bis 3 erwähnten
Unterstände und Bienenhäuser, inso-
fern die Abfälle aus dem Abbruch, der
Beseitigung oder der Entfernung gemäß
der geltenden Gesetzgebung entsorgt
werden.

x x

O Landwirtschaftliche Betriebe 1 Der Bau von ganz oder teilweise einge-
grabenen Lagersilos, insofern die Ober-
kante der Stützmauern sich nicht über
mehr als 2,00 m über dem natürlichen
Bodenrelief befindet

x x

2 Die Anlage einer Mistplatte
Lage: mindestens 20,00 m von jeder
anderen Wohnung als derjenigen des
Betreibers entfernt
Standort: mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Höhe: die Oberkante der Platte oder der
Stützmauern befindet sich nicht über
mehr als 2,00 m über dem natürlichen
Bodenrelief

x x

3 Das Aufstellen von ganz oder teilweise
eingegrabenen Zisternen zur Sam-
mlung oder Lagerung von Wasser oder
Tierzuchtabwässern oder das Anlegen
von Güllesäcken
Lage: mindestens 20,00 m von jeder
anderen Wohnung als derjenigen des
Betreibers entfernt und außerhalb des
Wohngebiets
Standort:
a) mindestens 10,00 m von jedem schif-
fbaren oder nicht schiffbaren Wasser-
lauf entfernt;
b) mindestens 3,00 m vom öffentlichen
Eigentum entfernt.
Höhe: Die Oberkante der Stützmauer
überschreitet nicht 0,70 m

x x

4 Die Einrichtung von Foliengewächshäu-
sern, die für den Anbau von landwirts-
chaftlichen und gartenbaulichen Pflan-
zen bestimmt sind und die nach der
Ernte entfernt werden.

x x

5 Die Hagelnetze, die eine im Boden
verankerte Struktur voraussetzen, und
die Einrichtung oder der Bau der Ele-
mente, die nicht die in den Punkten 1
bis 4 erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

6 Der Abbruch und die Beseitigung der in
den Punkten 1 bis 5 erwähnten Ele-
mente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch oder der Entfernung gemäß
der geltenden Gesetzgebung entsorgt
werden.

x x

P Vorläufige Bauten und Einrichtungen 1 Die vorläufigen Infrastrukturbauten auf
Baustellen für genehmigte Handlungen
und Arbeiten, einschließlich Speise-
räume, Wohnungen und Sanitärräume
sowie Aufenthaltspavillons, während
der Dauer der Handlungen und
Arbeiten, insofern diese ununterbro-
chen ausgeführt werden.

x x

2 Die Anlage von Einrichtungen mit sozia-
lem, kulturellem, sportlichem oder Frei-
zeitcharakter, einschließlich der dazuge-
hörenden Parkplätze im Freien, für eine
Dauer von höchstens sechzig Tagen,
unter der Voraussetzung, dass das Gut
nach Ablauf dieser Frist wieder in sei-
nen ursprünglichen Zustand zurückge-
bracht wird.

x x

3 Die Beseitigung oder Entfernung der in
den Punkten 1 und 2 erwähnten Ele-
mente.

x x

Q Aushängeschilder und Reklamevorrich-
tungen

1 Das Anbringen eines oder mehrerer
Aushängeschilder oder Reklamevorrich-
tungen.

x x

56926 MONITEUR BELGE — 16.05.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

2 Die Entfernung der in Punkt 1 erwähn-
ten Aushängeschilder und Reklamevor-
richtungen, insofern die Abfälle aus der
Entfernung gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

R Aussichtstürme 1 In einem Forstgebient, in einem Gebiet,
das an das Forstgebiet angrenzt, und in
einem Agrargebiet, die in Artikel 1 § 1
Ziffer 9o des Gesetzes vom 28. Februar
1882 über die Jagd erwähnten Aussichts-
türme aus Holz oder Metall.

x x

2 Die Entfernung der in Punkt 1 erwähn-
ten Aussichtstürme, insofern die Abfälle
aus der Entfernung gemäß der gelten-
den Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

S Bäume und Hecken 1 Die Aufforstung und Abholzung x x

2 Die Agroforstwirtschaft als Art der
Bewirtschaftung der Agrarflächen unter
Verbindung der holzigen Pflanzen mit
Weiden

x x

3 Unbeschadet des Artikels R.IV.4-4 der
Anbau von Weihnachtsbäumen

x x

4 Das Fällen hochstämmiger Einzel-
bäume, die in einem durch den gelten-
den Sektorenplan bzw. durch ein gelten-
des lokales Orientierungsschema
vorgesehenen Grüngebiet gepflanzt sind.

x x

5 Das Fällen, die Beeinträchtigung des
Wurzelsystems oder die Veränderung
des Aussehens eines bemerkenswerten
Baumes, eines bemerkenswerten Strau-
ches oder einer bemerkenswerten Hecke.

x x

6 Die Rodung oder Veränderung der Vege-
tation in jedem in Artikel R.IV.4-11
erwähnten Gebiet

x x

6 Das Fällen von in den Punkten 3 und 4
erwähnten Bäumen, das Gegenstand
eines dringend verabschiedeten Erlas-
ses des Bürgermeisters ist, um die öffent-
liche Sicherheit zu gewährleisten

x x

T Änderung des Bodenreliefs 1 Die erhebliche Änderung des Bodenre-
liefs im Sinne des Artikels R.IV.4-3 in
einem Umkreis von dreißig Metern von
einem ordnungsgemäß zugelassenen
Gebäude oder einer ordnungsgemäß
zugelassenen Anlage.

x x

U Mobile Abstellräume und Anlagen 1 Gewöhnlich ein Grundstück benutzen:
a) zum Abstellen eines oder mehrerer
gebrauchter Fahrzeuge, sowie von
Schrott, Materialien oder Abfall;
b) zum Aufstellen einer oder mehrerer
mobiler Anlagen wie Wohnwagen, Cam-
pingwagen, Altfahrzeuge oder Zelte,
mit Ausnahme der durch eine Geneh-
migung gemäß dem wallonischen Tou-
rismusgesetzbuch, dem Dekret vom 4.
März 1991 über die Betriebsbedingun-
gen für Caravaningplätze oder dem
Dekret der Deutschsprachigen Gemeins-
chaft vom 9. Mai 1994 zugelassenen
mobilen Anlagen.

x x
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V Für die touristische Beherbergung bes-
timmte Strukturen

1 Das Aufstellen einer für die touristische
Beherbergung bestimmten Struktur in
einem spezifischen Gebiet eines gemäß
dem wallonischen Tourismusge-
setzbuch zugelassenen Campingplat-
zes, auf einem gemäß dem Dekret vom
4. März 1991 über die Betriebsbedingun-
gen für Caravaningplätze zugelassenen
Wohnmobilstellplatz oder auf einem
gemäß dem Dekret der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft vom 9. Mai 1994 über
Camping und Campingplätze zugelas-
senen Camplingplatz, gleichzeitig unter
folgenden Bedingungen:
a) für die zeitweilige oder saisonbe-
dingte Benutzung bestimmt sein;
b) demontierbar, transportabel sein oder
die Abstützung am Boden gewährleis-
tet die Stabilität;
c) eine Fläche von höchstens 50 m2 pro
Einheit aufweisen.

x x

2 Das Aufstellen einer für die touristische
Beherbergung bestimmten Struktur auf
einem gemäß dem wallonischen Touris-
musgesetzbuch zugelassenen Camping-
platz im Bauernhof gleichzeitig unter
folgenden Bedingungen:
a) für die zeitweilige oder saisonbe-
dingte Benutzung bestimmt sein;
b) demontierbar, transportabel sein oder
die Abstützung am Boden gewährleis-
tet die Stabilität;
c) eine Fläche von höchstens 50 m2 pro
Einheit aufweisen;
d) auf sechs Einheiten beschränkt.

x x

3 Der Bau einer Terrasse mit oder ohne
Geländer auf einem Campingplatz.

x x

4 Der Bau von Holzhütten in einem Fors-
tgebiet, insofern gleichzeitig:
a) das Projekt die in Artikel R.II.37-11 §
2 Ziffern 1, 2, 4 bis 8 erwähnten Bedin-
gungen erfüllt;
b) das Projekt höchstens drei Hütten pro
Hektar enthält, das heißt, dass keine
andere auf dem betreffenden Hektar
vorhanden ist;
c) die Hütten sich nicht auf dem Boden
abstützen, mit Ausnahme der Hütten,
die auf eine Entfernung von höchstens
100 Metern von der Grenze eines an ein
Wohngebiet, an ein Wohngebiet mit
ländlichem Charakter oder an ein Frei-
zeitgebiet angrenzenden Forstgebiets
aufgestellt werden;
d) die Hütten nicht mit Wasser, Gas
oder Strom und Kanalisationen ausge-
rüstet werden.

x x

5 Das Aufstellen von Zelten, Tipis, Jurten
und Traglufthallen in einem Forstgebiet
gleichzeitig unter folgenden Bedingun-
gen:
a) das Projekt erfüllt die in Artikel
R.II.37-11 § 2 Ziffern 1 bis 6 und 8
erwähnten Bedingungen;
b) sie sind nicht mit Wasser, Gas oder
Strom und Kanalisationen ausgerüstet.

x x

6 Der Bau von Holzhütten oder das Aufs-
tellen von Zelten, Tipis, Jurten und
Traglufthallen in einem anderen Fors-
tgebiet als denjenigen, die in den Punk-
ten 4 und 5 erwähnt werden, insofern
die in Artikel R.II.37-11 § 2 erwähnten
Bedingungen erfüllt werden.

x x

7 Die Beseitigung oder der Abbruch der
in den Punkten 1 bis 4 erwähnten
leichten Freizeitlebensräume, Terrassen
oder Hütten, insofern die Abfälle aus
dem Abbruch oder der Beseitigung
gemäß der geltenden Gesetzgebung ent-
sorgt werden.

x x
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W Handlungen und Arbeiten auf dem
öffentlichen Eigentum des Wegenetzes,
der Eisenbahnlinien und der Wasser-
läufe

1 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung und inso-
fern keine Erweiterung der Grundflä-
che der Wege, die Erneuerung der Fun-
damente und des Belags der
Verkehrswege, Bankette, Bordsteine, Bür-
gersteige und Inseln mit Ausnahme der
Änderungen der aus Natursteinen bes-
tehenden Beläge vorgenommen wird.

x x

2 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die Aufs-
tellung, die Erneuerung, die Verlegung
oder das Entfernen der Zubehörele-
mente wie die Radars, Sicherheitsbrüs-
tungen, Sicherheitsleitplanken und
-bordsteine, mit Ausnahme der Stütz-
mauern und der Lärmschutzzäune.

x x

3 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die
Anlage, die Verlegung, die Änderung
oder der Ausbau von eingebauten,
verankerten Netzen, die sich auf den
öffentlichen Eigentumsbereich stützen
oder ihn überragen, einschließlich der
Zubehörelemente wie Andockstationen
und Schaltschränke und die
Nebenausrüstungen.

x x

4 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die vor-
läufige Einrichtung der Straßen für eine
maximale Dauer von fünf Jahren.

x x

5 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung, die Aus-
bauarbeiten in für Fußgänger, Personen
mit eingeschränkter Mobilität oder Rad-
fahrer vorbehaltenen Bereichen, die die
lokale Vergrößerung dieser Bereiche,
die Verbesserung ihres ästhetischen Aus-
sehens oder die Sicherheit der Benutzer
zum Zweck haben.

x x

6 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung, das
Aufstellen oder die Erneuerung von
kleinem Straßenmobiliar wie Bänke, Tis-
che, Sessel, Mülltonnen, Lichtmaste, Blu-
menkästen, kleine Teiche, elektrische
Anschlüsse, unter- oder oberirdische,
für die Sammlung von Haushaltsa-
bfällen oder gleichgestellten Abfällen
bestimmte Container.

x x

7 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die Aus-
bauarbeiten in für Anpflanzungen vor-
behaltenen Bereichen.

x x

8 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das
Anlegen, Verlegen oder Entfernen fol-
gender Beschilderungsvorrichtungen
oder -elemente:
a) die Beschilderung, einschließlich deren
Träger und der Gerüste, sowie ihre
Schutzvorrichtungen gegen den Ver-
kehr;
b) die ortsfesten oder beweglichen Vor-
richtungen zur Beschränkung des Ver-
kehrs, des Parkens oder der Geschwin-
digkeit;
c) die Vorrichtungen zur Kontrolle des
Parkens, wie z.B. Parkuhren oder
Datum- und Uhrzeitstempelapparate;
d) die unbedeckten Vorrichtungen für
das Abstellen von zweiräderigen Fahr-
zeugen;
e) die Nebenanlagen von technischen
unterirdischen oder oberirdischen Vor-
richtungen, wie Steuerschränke für
Ampeln oder Straßenbeleuchtung,
Rufsäulen, Feuerlöschwasserständer,
Fernsehdrahtfunk- und. Kabelfernse-
henschränke.

x x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

9 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das
Anlegen, Verlegen oder Entfernen von
Vorrichtungen zur Straßenbeleuchtung.

x x

10 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung und
sofern sie nicht dem regionalen Leitfa-
den für städtebauliche Schutzgebiete in
bestimmten Gemeinden unterliegen, das
Anlegen, Verlegen oder Entfernen fol-
gender Reklame- und Anzeigevorrich-
tungen:
a) Litfaßsäulen mit einem Durchmesser
von höchstens 1,20 m und einer maxi-
malen Höhe von 3,50 m;
b) freistehende Anschlagtafeln, die nicht
höher als 2,50 m und nicht breiter als
1,70 m sind und deren Nutzfläche nicht
mehr als 4,00 m2 pro Seite beträgt.

x x

11 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die
Bodenmarkierung oder deren Abände-
rung.

x x

12 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das
Anlegen, Verlegen oder Entfernen von
Vorrichtungen zur Verkehrsberuhi-
gung.

x x

13 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Aufs-
tellen, das Entfernen oder die Erneue-
rung der Vorrichtungen zum Betrieb
der öffentlichen Verkehrsmittelwege und
-linien, wie Oberleitungsmaste, Signale,
Fahrleitungsjoche, Beschilderungszel-
len oder -schränke oder Pfosten der
Haltestellen für Reisende.

x x

14 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung, die
Anlage einer saisonbedingten offenen
Terrasse im Hotel-und Gaststätten-
gewerbe, sofern ihre Fläche 50,00 m2

nicht überschreitet.

x x

15 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die War-
tehäuschen für Fahrgäste an Haltestel-
len der öffentlichen Verkehrsmittel.

x x

16 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das
Anbringen oder Versetzen von Briefkäs-
ten.

x x

17 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Aufs-
tellen von Statuen, Denkmälern und
anderen Kunstwerken, die von den oder
auf Anordnung der Behörden aufges-
tellt werden.

x x

X Entwässerung, Rohrleitungen und Netze
außerhalb des öffentlichen Eigentums
des Wegenetzes, der Eisenbahnlinien
und der Wasserläufe

1 Die Privatanschlüsse an unterirdische
Flüssigkeit-, Energie- und Telekommu-
nikationsnetze sowie die Einrichtung
von eingegrabenen Wasser- oder Brenns-
tofftanks, Dränrohren, unterirdischen
Leitungen, Abläufen, Wasserrinnen,
Schächten, Kanaldeckeln und Faulgru-
ben und von jeglichem individuellen
Klärsystem, insofern gleichzeitig:
a) die für diese Einrichtungen notwen-
digen Erdabtragungen keine bedeu-
tende Änderung des Bodenreliefs im
Sinne des Artikels R.IV.4-3 auf dem
restlichen Grundstück zur Folge haben;
b) diese Vorrichtungen im Zusammen-
hang mit der zur Ausstattung des
Grundstücks erforderlichen Infrastruk-
tur stehen und sich ausschließlich auf
diesem befinden.

x x
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Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung
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Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

2 Die Privatanschlüsse an unterirdische
Flüssigkeits-, Energie- und Telekommu-
nikationsnetze sowie die Einrichtung
von eingegrabenen Wasser- oder Brenns-
tofftanks, Dränrohren, Abläufen, Was-
serrinnen, Schächten, Kanaldeckeln und
Faulgruben und von jeglichem indivi-
duellen Klärsystem, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen
erfüllen.

x x

3 Die Einbindung oder der Ausbau von
unterirdischen Wasser-, Abwasser-,
Energie- und Telekommunikationsnet-
zen an einem bereits eingerichteten tech-
nischen Standort, insofern gleichzeitig:
a) die geplanten Arbeiten speziell für
die Funktion des Standorts gedacht
sind;
b) die bestehenden Anlagen, Gebäude,
Bauten und Beläge gesetzlich zugelas-
sen wurden;
c) die Arbeiten sich nicht auf den Bau
eines Gebäudes beziehen;
d) die Grundfläche nicht die bestehen-
den Abstandsbereiche oder Abtrennvor-
richtungen verringert.

x x

4 Die Bohrungen von Brunnen oder Was-
serentnahmestellen.

x x

5 Das Anlegen oder Ändern eines Entwäs-
serungssystems in Gebieten, die nicht
zur zur Verstädterung bestimmt sind,
insofern sich das Grundstück nicht auf
einem Gebiet befindet, dass aufgrund
des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über die
Erhaltung der Natur anerkannt ist, mit
Ausnahme der Natura 2000-Gebiete,
oder einem natürlichen Risiko oder
einer in Artikel D.IV.57 Ziffer 3 erwähn-
ten größeren geotechnischen Belastung
ausgesetzt ist.

x x

6 Die Anlage, Verlegung, Änderung oder
der Ausbau von eingebauten oder veran-
kerten, unterirdischen oder oberirdis-
chen Netzen und die Zubehörelemente
und die Nebenausrüstungen, wenn sie
sich außerhalb des öffentlichen Eigen-
tums befinden.

x x

7 Der Abbruch oder die Beseitigung der
in den Punkten 1 bis 4 erwähnten
Elemente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch, der Beseitigung oder der Ent-
fernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

Y Telekommunikation 1 Die Ersetzung von Schaltschränken
durch Schaltschränke von geringerer
oder gleicher Größe.

x x

2 Die Ersetzung von bestehenden Anten-
nen durch Antennen, die gleich groß,
kleiner oder größer sind, unter der
Bedingung, dass sie zusammen mit
ihrem Tragmast insgesamt nicht höher
sind und die neuen Antennen höchs-
tens 2700 mm hoch sind.

x x

3 Die Ersetzung eines bestehenden Gitter-
mastes durch einen an derselben Stelle
eingerichteten gleich hohen Gittermast
derselben Art.

x x

4 Das Anlegen eines Schaltschranks auf
einem Flachdach, unter der Bedingung,
dass er von der Straße aus nicht sichtbar
ist, das heißt, dass er mindestens ander-
thalbmal die Höhe des Schranks vom
Dachrand entfernt sein soll.

x x
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Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

5 Das Anlegen oder die Ersetzung von
Schaltschränken neben einem am Boden
oder in einem in der Nähe eines auf
dem Dach installierten Tragmastes
gelegenen technischen Lokal angebrach-
ten Gittermast.

x x

6 Die Einrichtung technischer Anlagen
zur Gewährleistung der Stabilität und
Sicherheit der bestehenden Anlagen
sowie ihrem reibungslosen Betrieb.

x x

7 Die Einrichtung von Strukturen, Mobil-
funkantennen oder Richtfunkantennen
und Schaltschränken und technischen
Anlagen bei kulturellen, sportlichen oder
Freizeitveranstaltungen, die für eine
Höchstdauer von drei Monaten instal-
liert werden, unter der Bedingung, dass
diese Anlagen nicht mehr als zwei
Wochen vor Beginn der Veranstaltung
eingerichtet und spätestens zwei Wochen
nach Abschluss der Veranstaltung ent-
fernt werden.

x x

8 Das Verlegen und/oder der Wiederauf-
bau von Strukturen, Mobilfunkanten-
nen oder Richtfunkantennen und
Schaltschränken und technischen Anla-
gen aus für den Operator unvorherse-
hbaren Dringlichkeits- oder Sicherheits-
gründen oder aus Gründen des
öffentlichen Interesses während der für
die Erlangung aller für das Verlegen
und/oder den Wiederaufbau des Stan-
dorts erforderlichen Zulassungen benö-
tigten Zeit.

x x

9 Das vorläufige Verlegen einer bestehen-
den Anlage, um die Weiterführung der
Dienstleistungen zu gewährleisten, im
Falle von Arbeiten, die vom Eigentümer
der ursprünglichen Struktur durchge-
führt werden, während einer auf die
Arbeiten beschränkten Dauer.

x x

10 Das Entfernen von Antennen, Gittermas-
ten, Tragmasten, Schaltschränken und
technischen Anlagen, einschließlich der
Bauten, in denen die Schaltschränke
und technischen Anlagen untergestellt
sind.

x x

11 Die Einrichtung von Anlagen wie Anten-
nen, Richtfunkantennen, Schalts-
chränke und technische Anlagen, inso-
fern sie sich innerhalb der bestehenden
Gebäude, Bauten oder Strukturen befin-
den oder durch Materialien mit dem
gleichen Aspekt wie demjenigen der
bestehenden Materialien bedeckt sind.

x x

12 Das Anbringen von Richtfunkantennen
mit einem Diameter von höchstens 90
cm auf einem bestehenden Gittermast
oder einem ordnungsgemäß zugelasse-
nen Tragmast auf dem Dach.

x x

13 Das Anbringen von Antennen an einem
bestehenden, am Boden verankerten
Gittermast oder einem ordnungsgemäß
zugelassenen Tragmast auf dem Dach,
unter der Bedingung, dass der Versatz
höchstens 1 m im Falle eines Gittermas-
tes und 40 cm im Falle eines Tragmastes
beträgt und die Höhe des Gittermastes
oder des Tragmastes nicht überschritten
wird.

x x
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Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
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Haben
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Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

14 Das Anbringen von Antennen an die
Außenseiten einer bestehenden Fassade
mit höchstens einer Antenne (eins-
chließlich der für deren Anschluss benö-
tigten aktiven Elemente) pro 6 laufen-
den Meter Fassade, oder an einen
bestehenden Giebel mit höchstens einer
Antenne pro Giebel, oder an einen
Schornstein, unter der Bedingung, dass
diese Antennen eine ähnliche Farbe wie
die Fassaden- oder Giebelbekleidung
haben.

x x

15 Das Anbringen von Antennen auf dem
Flachdach oder auf dem flachen Teil des
Daches eines Gebäudes, unter der Bedin-
gung, dass sie höchstens 3 Meter hoch
sind, einschließlich des Trägers, dass
diese Höhe geringer als der Abstand
zwischen der Anlage und der unteren
Kante oder der Traufe oder dem
Dachrand ist und dass das Gebäude
mindestens 12 m hoch ist.

x x

16 Das Anbringen an der Fassade und
überirdisch von elektronischen oder digi-
talen Kommunikationskabeln und
-leitungen und der zusammenhängen-
den Anschlusskästen, insofern die Farbe
neutral und diskret ist und insofern die
Trasse des Kabels entlang den architek-
tonischen Linien des Wohngebäudes,
wie die Fensterbank, die Traufe, Ver-
bindungen zwischen den Fassaden, die
untere Kante oder die Traufe oder der
Dachrand, läuft.

x x

17 Das Anbringen der Antenne einer Ama-
teurfunkstation im Sinne des ministe-
riellen Erlasses vom 9. Januar 2001 über
die Einrichtung und Inbetriebsetzung
von Funkstationen durch Funkama-
teure.

x x

″.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2017/202452]

22. DEZEMBER 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung, der den verordnungsrechtlichen Teil
des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung bildet — Erratum

In der deutschen Fassung des vorerwähnten Erlasses, veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 3. April 2016, ist
Artikel R.IV.1-1 wie folgt zu lesen:

″ Art. R.IV.1-1 - Von der Städtbaugenehmigung freigestellte Handlungen, Arbeiten und Anlagen, die begrenzte
Auswirkungen haben oder die Hinzuziehung eines Architekten nicht unbedingt erfordern.

Die nachstehende Nomenklatur bestimmt die Handlungen, Arbeiten und Anlagen, die:

1o keiner Städtebaugenehmigung bedürfen;

2o im Sinne der Artikel D.IV.15 und D.IV.48 begrenzte Auswirkungen haben;

3o die Hinzuziehung eines Architekten nicht unbedingt erfordern.

Diese Liste ist jedoch nicht anwendbar auf die Handlungen und Arbeiten bezüglich der Immobiliengüter, die in
der Schutzliste eingetragen sind, unter Denkmalschutz stehen oder den Wirkungen der Unterschutzstellung vorläufig
unterliegen, außer wenn diese Immobiliengüter zu dem kleinen Volkserbgut im Sinne von Artikel 187 Ziffer 13 des
Wallonischen Gesetzbuches über das Erbe gehören.

Im Sinne der vorliegenden Nomenklatur gelten folgende Definitionen:

1o Schaltschrank: der in der Nähe einer Telekommunikationsantenne oder eines Antennenstandorts eingerichtete
Schrank, in dem technische Elemente verstaut sind, die für den reibungslosen Betrieb einer Antenne oder eines
Standorts für Telekommunikationsantennen erforderlich sind, wie die Stromverteilung, Notbatterie, Übertragungsele-
mente und Kühlsysteme, einschließlich seines Sockels;
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2o Gebäudehülle: die Gesamtheit der Wände des geschützten Volumens bestehend aus allen Räumen eines
Gebäudes, das thermisch, sowie hinsichtlich der äußeren Umwelteinflüsse (Luft oder Wasser), des Bodens und aller
angrenzenden Flächen geschützt ist.

3o Hof- und Gartenbereich: die als Zierde dienende Bodenfläche, die zu einem Wohngebäude gehört und entweder
hinter, vor oder neben diesem liegt und aus folgenden Elementen besteht:

a) entweder aus einem Hof, der aus einer Fläche mit festem Belag oder diskontinuierlichem Material besteht;
b) oder aus einem Garten, der aus einer vegetalisierten Fläche besteht;
c) oder aus einer Kombination dieser beiden Elemente.
4o technische Anlage: die technischen Ausrüstungen, die an einem Standort in der Nähe der Telekommunikati-

onsantennen eingerichtet wurden und die für den reibungslosen Betrieb und die Sicherheit des Standort erforderlich
sind, wie die am Boden befestigte Kabel, die Kabelkanäle, die die am Boden befestigte Kabel bedecken, die Gitterroste,
die Fernfunkmodulgehäuse, die Beleuchtung, die abnehmbaren Sicherheitsgeländer, die Blitzschutzvorrichtungen oder
die Mastenstabilisierungsplatten.

5o Eigentum: eine einheitliche Gruppe von Immobiliengütern in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung;
6o Bienenstock: eine Struktur, die ein Bienenvolk beherbergt;
7o Bienenhaus: ein zur Unterbringung der Bienenstöcke errichtetes Gebäude;
8o bereits eingerichteter technischer Standort: die Grundstücke, auf denen sich Anlagen für die Erzeugung, den

Transport und die Verteilung von Trinkwasser, Strom oder Erdgas oder für die Abwasserklärung befinden;
9o funktionelle Einheit: eine Gruppe von Elementen, die sich in der Nähe voneinander befinden und die getrennt

verschiedene Funktionen haben können, jedoch zusammen dazu beitragen, eine einzige Hauptfunktion zu erfüllen;
10o Anbauvolumen: der Bau eines alleinstehenden Volumens, das sich auf demselben Grundstück wie das

Hauptgebäude befindet und das mit diesem eine funktionelle Einheit bildet;
11o Nebenvolumen: ein an das Hauptgebäude angrenzendes Volumen, das keine Veranda ist und das mit diesem

eine funktionelle Einheit bildet; das Nebenvolumen kann durch eine Element mit Flachdach an das Hauptvolumen
angeschlossen sein.

Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

A Änderung der Gebäudehülle eines
Gebäudes (Isolierung, Erhöhungen,
Dach, Fenster)

1 Das Anbringen von Verblendungen von
aufgehenden Mauerwerken oder Dach-
bedeckungen, die die Gebäudehülle des
Gebäudes bilden, oder deren Ersetzung
durch andere Materialien, um die gel-
tenden Energiestandards unter folgen-
den Bedingungen zu erreichen:
a) Das Anbringen oder die Ersetzung
bezieht sich auf eine Fläche, deren
Umfang höchstens 25 % der bestehen-
den Gebäudehülle beträgt;
b) die Materialien sehen genauso aus;
c) die Zunahme der Wand- bzw. Dach-
stärke beträgt nicht mehr als 0,30 m;
d) wenn das Gut in den Anwendungs-
bereich der auf städtebauliche Schutz-
gebiete in bestimmten Gemeinden
anwendbaren Bestimmungen des regio-
nalen Leitfadens für den Städtebau bzw.
der auf die Bauten in ländlichen Gegen-
den anwendbaren Bestimmungen des
regionalen Leitfadens für den Städte-
bau oder der Artikel R.II.36-6 bis
R.II.36-9, R.II.37-3, R.II.37-4 und R.II.37-7
bis R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12 fällt,
entsprechen die Farben und Materialien
den betreffenden Angaben und Vor-
schriften.

x x

2 Das Anbringen oder die Ersetzung von
Verblendungen von aufgehenden Mau-
erwerken und Dachbedeckungen durch
Verblendungen und Bedeckungen, die
nicht die Bedingungen in Punkt 1 erfül-
len und sofern sich das Anbringen oder
die Ersetzung auf eine Fläche bezieht,
deren Umfang höchstens 25 % der
bestehenden Gebäudehülle beträgt.

x x

3 Die Ersetzung von Türen oder Fenster-
rahmen an aufgehenden Mauerwerken
und Dachbedeckungen durch Türen
oder Fensterrahmen, die die geltenden
Energiestandards erreichen.

x x

4 Das Anbringen oder die Ersetzung von
Türen oder Fensterrahmen an aufgehen-
den Mauerwerken und Dachbedeckun-
gen, die nicht die in Punkt 3 erwähnten
Bedingungen erfüllen.

x x
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Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
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nehmigung
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Haben
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Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

5 Der Verschluss, die Durchführung oder
die Veränderung von Öffnungen in der
Dachfläche auf höchstens einer Ebene,
wobei sie insgesamt höchstens ein Vier-
tel der Länge des entsprechenden auf-
gehenden Mauerwerks darstellen, inso-
fern der Verschluss oder die
Veränderung mit denselben Baustoffen
als denjenigen des Daches erfolgt.

x x

6 Der Verschluss, die Öffnung oder die
Veränderung von Türen oder Fenstern
in aufgehenden Mauerwerken, die ins-
gesamt höchstens ein Viertel der Länge
des entsprechenden aufgehenden Mau-
erwerks darstellen, insofern gleichzei-
tig:
a) der Verschluss, die Öffnung oder die
Veränderung nicht in einem aufgehen-
den Mauerwerk durchgeführt wird, das
sich in der Fluchtlinie befindet und/oder
dessen Plan nach der Durchfahrtsstraße
des betroffenen Hauptgebäudes ausge-
richtet ist;
b) der Verschluss oder die Veränderung
mit den gleichen Verblendwerkstoffen
wie diejenigen des aufgehenden Mau-
erwerks durchgeführt wird;
c) jede Öffnung oder Veränderung sich
höchstens auf eine Ebene erstreckt;
d) die Handlungen und Arbeiten dem
Leitfaden entsprechen, wenn das Gut
einem regionalen oder kommunalen
Leitfaden für Städtebau unterliegt.

x x

7 Der Verschluss, die Öffnung oder die
Veränderung von Türen oder Fenstern,
die nicht die in Punkt 5 und 6 erwähn-
ten Bedingungen erfüllen.

x

8 Das Anbringen von Mauerwerkschorn-
steinen, insofern sie den Bestimmungen
des regionalen Leitfadens für den Städ-
tebau, die auf die Schutzgebiete gewis-
ser Gemeinden in Sachen Bauten
anwendbar sind, und den Bestimmun-
gen des regionalen Leitfadens für den
Städtebau bezüglich der Bauten in länd-
lichen Gegenden entsprechen, oder das
Anbringen von Edelstahlschornsteinen,
die ab der Zufahrtsstraße nicht sichtbar
sind.

x x

B Umbau eines bestehenden Gebäudes 1 Der Umbau ohne Vergrößerung eines
bestehenden Gebäudes, um einen oder
mehrere, nicht zu Wohnzwecken
bestimmte Räume, wie eine Waschkü-
che, einen Abstellraum, eine Garage,
ein Atelier, einen Schuppen oder ein
Pool House, einzurichten, insofern die
Handlungen und Arbeiten gegebenen-
falls in den Punkten A1, A3, A5, A6 und
A8 angegeben werden.

x x
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Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
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nehmigung
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Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

2 Der Umbau mit Vergrößerung gemäß
den dekretalen und verordnungsrecht-
lichen Vorschriften des Sektorenplans
oder gemäß den Normen des regiona-
len Leitfadens für den Städtebau eines
bestehenden Gebäudes, um entweder
einen nicht zu Wohnzwecken bestimm-
ten Raum, wie eine Waschküche, einen
Abstellraum, eine Garage, ein Atelier,
einen Schuppen oder ein Pool House,
einzurichten, und zwar wenn gleichzei-
tig folgende Bedingungen erfüllt wer-
den:
a) ein einziges Nebenvolumen pro
Grundstück, das heißt, dass auf diesem
weder ein anderes Nebenvolumen, noch
eine Veranda vorhanden ist;
b) die Grundfläche der Erweiterung
beträgt höchstens 40 m2 und ist:
i) entweder ein Nebenvolumen ohne
Stockwerk und Keller;
ii) oder die Erweiterung des Hauptvo-
lumens und beide zusammen bilden
eine Gruppe ohne Stockwerk und Kel-
ler;
c) die Erweiterung wird in denselben
Materialien in ähnlichen Farbtönen wie
diejenigen des bestehenden Gebäudes
ausgeführt.

x x

3 Ein anderer Umbau eines bestehenden
Gebäudes als in den Punkten 1 und 2
erwähnt, insofern die Grundfläche der
gebildeten Gruppe höchsten verdoppelt
wird.

x

4 Der Abbruch eines in Punkt 2 erwähn-
ten Nebenvolumens, insofern die Abfälle
aus dem Abbruch gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

C Veranda 1 Gemäß den dekretalen und verord-
nungsrechtlichen Vorschriften des Sek-
torenplans oder gemäß den Normen
des regionalen Leitfadens für den Städ-
tebau.
Eine einzige pro Grundstück, das heißt,
dass auf diesem weder eine andere
Veranda, noch ein anderes Nebenvolu-
men vorhanden ist.
Lage: sie grenzt an ein bestehendes
Gebäude an, und zwar hinter diesem
Gebäude im Verhältnis der Zufahrts-
straße.
Standort: mindestens 2,00 m von der
Grundstücksgrenze entfernt.
Fläche von höchstens 40,00 m2.
Baukörperform: ohne Stockwerk, Flach-
dach oder Pultdach oder Satteldach
Die Berechnung der maximalen Höhen
erfolgt im Verhältnis zum natürlichen
Bodenniveau und insofern sich die Dach-
rinne unterhalb der Dachrinne des
Hauptvolumens befindet und gleichzei-
tig folgende Bedingungen erfüllt wer-
den:
a) 3,00 m unterhalb der Traufe;
b) 5,00 m am First;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien: leichte Struktur und Wände
größtenteils aus Glas oder Polykarbo-
nat, sowohl am aufgehenden Mauer-
werk, als auch am Dach

x x

2 Der Bau einer Veranda, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfüllt

x

D Schaffung einer oder mehrerer Wohnungen 1 Die Schaffung einer Zweitwohnung in
einem Gebäude, insofern die Handlun-
gen und Arbeiten für den Umbau die
Hinzuziehung eines Architekten nicht
unbedingt erfordern

x x

2 Die Schaffung einer Wohnung, die nicht
die in Punkt 1 erwähnten Bedingungen
erfüllt, oder mehrerer Wohnungen in
einem Gebäude

x
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E Einrichtung von Anlagen und Bau oder
Wiederaufbau eines Anbauvolumens
wie:
c Garage,
c Atelier,
c Schuppen,
c Pool House,
c Lagerplattform
c vorgefertigte Gebäude
c ...

1 Gemäß den dekretalen und verord-
nungsrechtlichen Vorschriften des Sek-
torenplans oder gemäß den Normen
des regionalen Leitfadens für den Städ-
tebau.
Ein einziger dieser Bauten pro Grund-
stück, das heißt, dass auf diesem kein
anderer vorhanden ist.
Nicht zu Wohnzwecken bestimmt.
Lage:
c Er wird hinter dem bestehenden
Gebäude errichtet, außer wenn es sich
um ein Volumen für ein Motorfahrzeug
handelt.
c Wenn es sich um ein Volumen für ein
Motorfahrzeug handelt, ist dieses Volu-
men unmittelbar mit der Zufahrtsstraße
verbunden und das auf Straßenseite
befindliche aufgehende Bauwerk des
Anbauvolumens befindet sich nicht wei-
ter als das aufgehende Bauwerk am
hinteren Teil des Hauptgebäudes.
Standort: mindestens 2,00 m von der
Grundstücksgrenze entfernt.
Maximale Fläche: 40,00 m2.
Baukörperform: ohne Stockwerk, Flach-
dach oder Pultdach oder Satteldach.
Die Berechnung der maximalen Höhen
erfolgt im Verhältnis zum natürlichen
Bodenniveau und insofern sich die Dach-
rinne unterhalb der Dachrinne des
Hauptvolumens befindet und folgende
Bedingungen erfüllt werden:
a) 2,50 m unterhalb der Traufe;
b) 3,50 m in Firsthöhe;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien: Holz für die aufgehenden
Mauerwerke oder in einem ähnlichen
Farbton wie derjenige des Hauptgebäu-
des.

x x

2 Der Bau eines Anbauvolumens, das
nicht die in Punkt 1 erwähnten Bedin-
gungen erfüllt, insofern die Grundflä-
che der gebildeten Gruppe höchstens
verdoppelt wird.

x x

3 Die Einrichtung einer alleinstehenden
Anlage, selbst in nicht beständigen Mate-
rialien, die nicht zu Wohnzwecken
bestimmt ist und die mit einem beste-
henden Gebäude oder einer bestehen-
den Gebäudegruppe eine funktionelle
Einheit bildet, insofern die Grundfläche
höchstens verdoppelt wird.

x x
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4 Einrichtung, Umbau, Vergrößerung einer
technischen Anlage, einschließlich einer
Schutzwanne, die mit dem bestehenden
Betrieb eine funktionelle Einheit bildet
Ein einziger dieser Bauten pro Grund-
stück, das heißt, dass auf diesem kein
anderer vorhanden ist.
Lage:
in einem Gewerbegebiet
Standort:
a) liegt nicht zwischen einer Hauptfas-
sade und einem öffentlichen Verkehrs-
weg;
b) in einem Umkreis von 30 m vom
zugelassenen Hauptgebäude entfernt;
c) mindestens 20 m von jeglicher ande-
ren Wohnung als derjenigen des Betrei-
bers entfernt
d) mindestens 3 m von den Grundstücks-
grenzen entfernt;
e) mindestens 10 m von einem Wasser-
lauf entfernt;
f) außerhalb des Abschirmstreifens oder
der Abtrennvorrichtung des Gewerbe-
gebiets;
g) das Fällen von Bäumen oder die
Beseitigung von Hecken oder Alleen im
Sinne des Artikels D.IV.4 Ziffer 11 wird
nicht vorausgesetzt.
Fläche:
unter 100 m2 und weniger als 50 % des
Hauptgebäudes.
Höhe:
höchstens 10 Meter und niedriger als
das höchste Gebäude auf dem Grund-
stück.

x x

5 Bau, Umbau, Vergrößerung eines Gebäu-
des oder Einrichtung oder Verlagerung
von vorgefertigten Gebäuden, ein-
schließlich der Außentreppe, die nicht
zu Wohnzwecken bestimmt sind und
die mit dem bestehenden Betrieb eine
funktionelle Einheit bilden.
Lage:
in einem Gewerbegebiet.
Standort:
a) liegt nicht zwischen einer Hauptfas-
sade und einem öffentlichen Verkehrs-
weg;
b) in einem Umkreis von 30 m vom
zugelassenen Hauptgebäude entfernt;
c) mindestens 3 m von den Grundstücks-
grenzen entfernt;
d) mindestens 10 m von einem Wasser-
lauf entfernt;
e) außerhalb des Abschirmstreifens oder
der Abtrennvorrichtung des Gewerbe-
gebiets;
f) das Fällen von Bäumen oder die
Beseitigung von Hecken oder Alleen im
Sinne des Artikels D.IV.4 Ziffer 11 wird
nicht vorausgesetzt.
Maximale Fläche: die kumulierte und
von einer Genehmigung befreite
Gesamtfläche des Baus, der Vergröße-
rung und des vorgefertigten Gebäudes
beträgt 75,00 m2.
Baukörperform:
höchstens ein Stockwerk, Flachdach oder
Pultdach oder Satteldach
maximale Höhe des Dachrands oder
des Firsts:
7 Meter und niedriger als das höchste
Gebäude auf dem Grundstück.
Materialien:
in ähnlichen Farbtönen wie diejenigen
des Hauptgebäudes

x x
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6 Die Einrichtung einer Lagerplattform,
insofern sie keine erhebliche Änderung
des Bodenreliefs voraussetzt.
Eine einzige Lagerplattform pro Grund-
stück, das heißt, dass auf diesem kein
anderer vorhanden ist.
Lage: in einem Gewerbegebiete
Standort:
a) liegt nicht zwischen einer Hauptfas-
sade und einem öffentlichen Verkehrs-
weg;
b) mindestens 3 m von den Grundstücks-
grenzen entfernt;
c) mindestens 10 m von einem Wasser-
lauf entfernt;
d) außerhalb des Abschirmstreifens oder
der Abtrennvorrichtung des Gewerbe-
gebiets;
e) das Fällen von Bäumen oder die
Beseitigung von Hecken oder Alleen im
Sinne des Artikels D.IV.4 Ziffer 11 wird
nicht vorausgesetzt.
Maximale Fläche: 75,00 m2

x x

7 Der Abbruch oder die Beseitigung eines
Nebengebäudes, einer technischen
Anlage, eines Gebäudes oder eines vor-
gefertigten Gebäudes wie in Punkt 1 bis
6 angegeben, insofern die Abfälle aus
dem Abbruch oder aus der Beseitigung
gemäß der geltenden Gesetzgebung ent-
sorgt werden.

x x

F Carport, Zufahrt und Parkieren 1 Ein einziger Carport pro Grundstück,
das heißt, dass auf diesem kein anderer
vorhanden ist.
Lage:
a) unmittelbar mit der Zufahrtsstraße
verbunden;
b) der Plan des aufgehenden Mauer-
werks des Carports an der Straße kann
nicht über dem Plan des aufgehenden
Mauerwerks am hinteren Teil des Haupt-
gebäudes liegen.
Maximale Fläche: 40,00 m2

Baukörperform: Flachdach oder Pult-
dach oder Satteldach
Maximale Höhen:
a) 2,50 m unterhalb der Traufe;
b) 3,50 m in Firsthöhe;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien:
a) Struktur bestehend aus Holz-, Beton-,
Metallpfosten oder aus Pfeilern aus
ähnlichen Materialien wie diejenigen
der Verblendungen des bestehenden
Gebäudes oder mit ähnlichem Farbton
wie diese;
b) Pultdach oder Satteldach in ähnli-
chen Materialien wie diejenigen des
Hauptgebäudes.

x x

2 Jeder andere Carport, der nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfüllt.

x x

3 Die Beseitigung oder der Abbruch eines
in den Punkten 1 und 2 erwähnten
Carports

x x

4 Die Wege und Parkplätze im Freien, in
der Umgebung eines Gebäudes oder
einer Anlage, das bzw. die ordnungsge-
mäß zugelassen ist, die unmittelbar mit
der Zufahrtsstraße verbunden sind.

x x

5 Die anderen Wege und Parkplätze im
Freien, in der Umgebung eines Gebäu-
des oder einer Anlage, das bzw. die
ordnungsgemäß zugelassen ist, als die-
jenigen, die in Punkt 4 erwähnt werden.

x x
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G Gartenlaube 1 Eine einzige Gartenlaube pro Grund-
stück, das heißt, dass auf diesem keine
andere vorhanden ist.
Lage:
a) in den Höfen und Gärten;
b) entweder von der Straße aus nicht
sichtbar, oder im Verhältnis zum öffent-
lichen Eigentum des Wegenetzes hinter
dem Gebäude gelegen.
Standort: mindestens 1,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Maximale Fläche: 20,00 m2

Baukörperform: Pultdach oder Sattel-
dach oder Flachdach.
Maximale Höhen:
a) 2,50 m an der Dachrinne;
b) 3,50 m am First;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien: aus Holz oder aus jedem
anderen Material in ähnlichem Farbton
wie diejenige des Gebäudes oder der
Umgebung, mit der es verbunden ist

x x

2 Die Gartenlauben, die nicht die in Punkt
1 erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

3 Die Beseitigung oder der Abbruch einer
der in den Punkten 1 und 2 erwähnten
Gartenlaube, insofern die Abfälle aus
dem Abbruch gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

H Schwimmbad 1 Lage: in den Höfen und Gärten und
nicht von der Straße aus sichtbar
Standort: mindestens 1,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Außerhalb der Erde oder selbsttragend

x x

2 Ein einziges pro Grundstück, das heißt,
dass auf diesem kein anderes vorhan-
den ist.
Teilweise oder ganz eingegraben, sowie
jede Sicherheitsvorrichtung mit einer
maximalen Höhe von 2,00 m rund um
das Schwimmbad und insofern fol-
gende Bedingungen erfüllt werden:
a) nicht überdacht oder mit einem
zusammenklappbaren Hubdach mit
leichter Struktur bedeckt, das die
gesamte Fläche bedeckt, insofern die
Höhe des Firsts 3, 50 m nicht überschrei-
tet;
b) zum privaten Gebrauch;
c) die für diese Einrichtungen notwen-
digen Erdabtragungen haben keine
Änderung des Bodenreliefs im Sinne
des Artikels R.IV.4-3 auf dem restlichen
Grundstück zur Folge.
Lage: in den Höfen und Gärten und
nicht von der Straße aus sichtbar.
Standort: mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Maximale Fläche: 75,00 m2

x x

3 Die Schwimmbäder, die nicht die in Punkt 1
erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

4 Die Beseitigung, der Abbruch oder die
Erdabtragung von in den Punkten 1
und 3 erwähnten Schwimmbädern, inso-
fern die Abfälle aus dem Abbruch gemäß
der geltenden Gesetzgebung entsorgt
werden und die Erdabtragungen mit
den geltenden Gesetzgebungen überein-
stimmen.

x x
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I Tümpel und Teiche 1 Ein einziger pro Grundstück, das heißt,
dass auf diesem kein anderer vorhan-
den ist.
Lage: in den Höfen und Gärten
Standort: mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Maximale Fläche: 75,00 m2

Die für diese Einrichtungen notwendi-
gen Erdabtragungen haben keine erheb-
liche Änderung des Bodenreliefs im
Sinne des Artikels R.IV.4-3 auf dem
restlichen Grundstück zur Folge.

x x

2 Die Teiche und Tümpel, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

3 Die Beseitigung oder die Aufschüttung
laut Punkt 1, insofern die Aufschüttun-
gen mit der geltenden Gesetzgebung
übereinstimmen.

x x

J Gestaltung, Zubehör und Mobiliar 1 Die Einrichtung von im Boden veran-
kerten Gartenmöbeln, wie Bänke, Tische,
Sitzplätze, offene Feuerstellen oder Grill-
plätze, Mülltonnen, Kompostbehälter,
Pergolen, Ranksäulen, Blumenkästen,
Zierbrunnen, Wasserbecken.
Das Aufstellen von Kandelabern und
Lichtmasten, so dass der auf den Boden
fallende Lichtstrahl der Lampen nicht
über die Grundstücksgrenzen hinaus-
ragt.
Die Spiel- und Sportplätze aus durch-
lässigen Materialien und die für deren
Benutzung unbedingt erforderlichen
Geräte.
Lage: entweder in den Höfen und Gär-
ten, oder in der Umgebung eines Gebäu-
des, das in einem zur Verstädterung
bestimmten Gebiet liegt
Maximale Höhe: 3,50 m

x x

2 Die Einrichtung von Wegen aus durch-
lässigen Materialien und von Terrassen,
in der Umgebung eines oder mehrerer
bestehender Gebäude, auf Bodenebene,
die keine erhebliche Änderung des
Bodenreliefs im Sinne des Artikels
R.IV.4-3 erfordert.

x x

3 Die Einrichtung von Gartengewächshäu-
sern die insgesamt eine maximale Flä-
che von 20 m2 belegen.

x x

4 Die Gestaltungen, Zubehöre und Gartenmö-
bel, die nicht die in den Punkten 1 bis 3
erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

5 Der Bau von Stützmauern mit einer
maximalen Höhe von 0,70 m.

x x

6 Der Abbruch, die Beseitigung oder die
Entfernung der in den Punkten 1 bis 5
erwähnten Elemente, insofern die Abfälle
aus dem Abbruch, der Beseitigung oder der
Entfernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

K Rundfunk- und Fernsehantenne 1 Das Aufstellen einer Rundfunk- und
Fernsehantenne oder einer Parabolan-
tenne
Lage:
entweder auf einem aufgehenden Bau-
werk am hinteren Teil des Gebäudes im
Verhältnis zur Zufahrtsstraße oder min-
destens 4,00 m hinter der Fluchtlinie
verankert.
c oder im Boden oder auf einer Dach-
seite am hinteren Teil des Gebäudes im
Verhältnis zur Zufahrtsstraße veran-
kert.
Maximale Fläche: 1,00 m2

Materialien: der Farbton der Antenne
ähnelt demjenigen seiner Befestigung

x x

2 Das Aufstellen einer in Punkt 1 erwähn-
ten Antenne, die nicht die in Punkt 1
erwähnten Bedingungen erfüllt.

x x
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3 Die Beseitigung oder die Entfernung
einer Rundfunk- und Fernsehantenne
oder Parabolantenne, insofern die
Abfälle aus dem der Beseitigung oder
der Entfernung gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

L Erneuerbare Energien
Module zur Erzeugung von Strom oder
Hitze.

1 Die Einrichtung eines oder mehrerer
Module zur Erzeugung von Strom oder
Hitze, deren Energiequelle erneuerbar
ist und die alle Bauten, Anlagen oder
Gebäude, die sich auf demselben Immo-
biliengut befinden, direkt versorgen und
die in eine oder mehrere der nachste-
henden Möglichkeiten fallen:
§ Sonnenenergie:
a) wenn das oder die Module auf einem
Satteldach befestigt sind, ist die Projek-
tion des Überhangs in der Vertikalen
kleiner als oder gleich 0,30 m und ist
der Unterschied zwischen der Neigung
des Moduls und der Neigung des Dachs
kleiner als oder gleich 15 Grad;
b) wenn das oder die Module auf einem
Flachdach befestigt sind, ist der verti-
kale Überhang höchstens 1,50 m und ist
die Neigung des Moduls höchstens 35
Grad;
c) wenn das oder die Module auf einem
aufgehenden Mauerwerk befestigt sind,
beträgt die Projektion des Überhangs in
der Horizontalen zwischen 1,20 m und
1,50 m und weist das Modul eine
Neigung zwischen 25 und 45 Grad auf;
§ Wärmepumpen:
am Boden, mit einem Kapazitätsvolumen
von höchstens einem m[00b3], mit einer
Entfernung von 3 m im Verhältnis zu den
Grundstücksgrenzen und nicht von der
Zufahrtsstraße aus sichtbar

x x

2 Die Einrichtung eines oder mehrerer
Module zur Erzeugung von Strom oder
Hitze, deren Energiequelle erneuerbar
ist und die alle Bauten, Anlagen oder
Gebäude, die sich auf demselben Immo-
biliengut befinden, direkt versorgen und
die die in Punkt 1 erwähnten Bedingun-
gen nicht erfüllen.

x x

3 Die Beseitigung oder die Entfernung
der in den Punkten 1 bis 2 erwähnten
Elemente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch, der Beseitigung oder der Ent-
fernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

M Zäune, Umfriedungsmauern, Stützmauern 1 Zäune, deren Höhe 2,00 m nicht über-
schreitet, bestehend entweder aus Pfäh-
len, die untereinander durch Draht oder
Maschendraht, gegebenenfalls mit einer
höchstens 0,70 m hohen Betonplatte
oder Mauer an der Basis oder durch ein
oder zwei waagerechte Querstücke ver-
bunden werden, oder aus Palisaden aus
Holz oder Gabionen, die nicht dicker
als 20 cm sind;
Höchstens 0,70 m hohen Stützmauern,
einschließlich Gabionen.
Höchstens 2,00 m hohe Portalrahmen
und Tore, durch die eine breite Aussicht
auf das Grundstück möglich ist.

x x

2 Die Anlage von höchstens 2,00 m hohen
Zäunen, die nicht von der Straße aus
sichtbar sind oder sich hinter dem
Gebäude befinden.

x x

3 Die Anlage von Zäunen, Portalrahmen
oder Toren, die nicht die in den Punkten
1 bis 2 erwähnten Bedingungen erfül-
len.

x x
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4 Der Bau von mehr als 0,70 m hohen
Stützmauern oder von Umfriedungs-
mauern in der Umgebung eines ord-
nungsgemäß zugelassenen Gebäudes
oder einer ordnungsgemäß zugelasse-
nen Anlage.

x x

5 Der Abbruch oder die Beseitigung der
in den Punkten 1 bis 4 erwähnten
Elemente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch, der Beseitigung oder der Ent-
fernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

N Unterstände für ein oder mehrere Tiere,
einschließlich der Bühnenhäuser

1 Ein einziger Unterstand pro Grund-
stück, das heißt, dass auf diesem kein
anderer vorhanden ist.
Lage: in den Höfen und Gärten
Standort:
a) mindestens 3,00 m von den Grund-
stücksgrenzen entfernt
b) mindestens 20,00 m von jeglichem
benachbarten Wohnhaus entfernt
c) nicht in der Sichtachse senkrecht zur
hinteren Fassade eines benachbarten
Wohnhauses gelegen
Maximale Fläche: 20,00 m2 oder 25,00
m2 für ein Taubenhaus
Baukörperform: ohne Stockwerk, Pult-
dach, Satteldach, dessen beide Dachsei-
ten die gleiche Schräge und Länge
aufweisen, oder Flachdach
im Verhältnis zum natürlichen Boden-
niveau berechnete maximale Höhe:
a) 2,50 m an der Traufe;
b) 3,50 m am First;
c) gegebenenfalls 3.20 m am Dachrand.
Materialien: Holz oder Drahtgitter oder
ähnliches Material wie das bestehende
Hauptgebäude
Unbeschadet der Anwendung der im
Feldgesetzbuch erwähnten Bestimmun-
gen und der aufgrund des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgeneh-
migung festgelegten gesamten und sek-
torbezogenen Bedingungen

x x

2 Ein einziger kleiner Unterstand für Tiere
im Sinne des Artikels D.II.36, § 2 Absatz
4 pro unbebautes Grundstück
Lage: In einem Agrargebiet
Standort:
a) mindestens 3,00 m von den Grund-
stücksgrenzen entfernt
b) mindestens 50,00 m von jeglicher
benachbarten Wohnung entfernt
Maximale Fläche: 20,00 m2 oder 25,00
m2 für ein Taubenhaus
Baukörperform: ohne Stockwerk, Pult-
dach, Satteldach, dessen beide Dachsei-
ten die gleiche Schräge und Länge
aufweisen, oder Flachdach
Maximale Höhen: im Verhältnis zum
natürlichen Bodenniveau berechnete
maximale Höhe:
a) 2,50 m an der Dachrinne;
b) 3,50 m am First;
c) gegebenenfalls 3.20 m am Dachrand.
Materialien: Holz
Unbeschadet der Anwendung der im
Feldgesetzbuch erwähnten Bestimmun-
gen und der aufgrund des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgeneh-
migung festgelegten gesamten und sek-
torbezogenen Bedingungen

x x

3 Ein oder mehrere Bienenhäuser pro
Grundstück
Lage: in einem Agrargebiet oder in den
Höfen und Gärten
Unbeschadet der Anwendung der im
Feldgesetzbuch erwähnten Bestimmun-
gen und der aufgrund des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgeneh-
migung festgelegten gesamten Bedin-
gungen

x x
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4 Der Abbruch oder die Beseitigung der
in den Punkten 1 bis 3 erwähnten
Unterstände und Bienenhäuser, inso-
fern die Abfälle aus dem Abbruch, der
Beseitigung oder der Entfernung gemäß
der geltenden Gesetzgebung entsorgt
werden.

x x

O Landwirtschaftliche Betriebe 1 Der Bau von ganz oder teilweise einge-
grabenen Lagersilos, insofern die Ober-
kante der Stützmauern sich nicht über
mehr als 2,00 m über dem natürlichen
Bodenrelief befindet

x x

2 Die Anlage einer Mistplatte
Lage: mindestens 20,00 m von jeder
anderen Wohnung als derjenigen des
Betreibers entfernt
Standort: mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Höhe: die Oberkante der Platte oder der
Stützmauern befindet sich nicht über
mehr als 2,00 m über dem natürlichen
Bodenrelief

x x

3 Das Aufstellen von ganz oder teilweise
eingegrabenen Zisternen zur Samm-
lung oder Lagerung von Wasser oder
Tierzuchtabwässern oder das Anlegen
von Güllesäcken
Lage: mindestens 20,00 m von jeder
anderen Wohnung als derjenigen des
Betreibers entfernt und außerhalb des
Wohngebiets
Standort:
a) mindestens 10,00 m von jedem schiff-
baren oder nicht schiffbaren Wasserlauf
entfernt;
b) mindestens 3,00 m vom öffentlichen
Eigentum entfernt.
Höhe: Die Oberkante der Stützmauer
überschreitet nicht 0,70 m

x x

4 Die Einrichtung von Foliengewächshäu-
sern, die für den Anbau von landwirt-
schaftlichen und gartenbaulichen Pflan-
zen bestimmt sind und die nach der
Ernte entfernt werden.

x x

5 Die Hagelnetze, die eine im Boden
verankerte Struktur voraussetzen, und
die Einrichtung oder der Bau der Ele-
mente, die nicht die in den Punkten 1
bis 4 erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

6 Der Abbruch und die Beseitigung der in
den Punkten 1 bis 5 erwähnten Ele-
mente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch oder der Entfernung gemäß
der geltenden Gesetzgebung entsorgt
werden.

x x

P Vorläufige Bauten und Einrichtungen 1 Die vorläufigen Infrastrukturbauten auf
Baustellen für genehmigte Handlungen
und Arbeiten, einschließlich Speise-
räume, Wohnungen und Sanitärräume
sowie Aufenthaltspavillons, während
der Dauer der Handlungen und Arbei-
ten, insofern diese ununterbrochen aus-
geführt werden.

x x

2 Die Anlage von Einrichtungen mit sozi-
alem, kulturellem, sportlichem oder Frei-
zeitcharakter, einschließlich der dazuge-
hörenden Parkplätze im Freien, für eine
Dauer von höchstens sechzig Tagen,
unter der Voraussetzung, dass das Gut
nach Ablauf dieser Frist wieder in sei-
nen ursprünglichen Zustand zurückge-
bracht wird.

x x

3 Die Beseitigung oder Entfernung der in
den Punkten 1 und 2 erwähnten Ele-
mente.

x x

Q Aushängeschilder und Reklamevorrich-
tungen

1 Das Anbringen eines oder mehrerer
Aushängeschilder oder Reklamevorrich-
tungen.

x x
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2 Die Entfernung der in Punkt 1 erwähn-
ten Aushängeschilder und Reklamevor-
richtungen, insofern die Abfälle aus der
Entfernung gemäß der geltenden Gesetz-
gebung entsorgt werden.

x x

R Aussichtstürme 1 In einem Forstgebient, in einem Gebiet,
das an das Forstgebiet angrenzt, und in
einem Agrargebiet, die in Artikel 1 § 1
Ziffer 9 des Gesetzes vom 28. Februar
1882 über die Jagd erwähnten Aussichts-
türme aus Holz oder Metall.

x x

2 Die Entfernung der in Punkt 1 erwähn-
ten Aussichtstürme, insofern die Abfälle
aus der Entfernung gemäß der gelten-
den Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

S Bäume und Hecken 1 Die Aufforstung und Abholzung x x

2 Die Agroforstwirtschaft als Art der
Bewirtschaftung der Agrarflächen unter
Verbindung der holzigen Pflanzen mit
Weiden

x x

3 Unbeschadet des Artikels R.IV.4-4 der
Anbau von Weihnachtsbäumen

x x

4 Das Fällen hochstämmiger Einzel-
bäume, die in einem durch den gelten-
den Sektorenplan bzw. durch ein gelten-
des lokales Orientierungsschema
vorgesehenen Grüngebiet gepflanzt sind.

x x

5 Das Fällen, die Beeinträchtigung des
Wurzelsystems oder die Veränderung
des Aussehens eines bemerkenswerten
Baumes, eines bemerkenswerten Strau-
ches oder einer bemerkenswerten Hecke.

x x

6 Die Rodung oder Veränderung der Vege-
tation in jedem in Artikel R.IV.4-11
erwähnten Gebiet

x x

6 Das Fällen von in den Punkten 3 und 4
erwähnten Bäumen, das Gegenstand
eines dringend verabschiedeten Erlas-
ses des Bürgermeisters ist, um die öffent-
liche Sicherheit zu gewährleisten

x x

T Änderung des Bodenreliefs 1 Die erhebliche Änderung des Bodenre-
liefs im Sinne des Artikels R.IV.4-3 in
einem Umkreis von dreißig Metern von
einem ordnungsgemäß zugelassenen
Gebäude oder einer ordnungsgemäß
zugelassenen Anlage.

x x

U Mobile Abstellräume und Anlagen 1 Gewöhnlich ein Grundstück benutzen:
a) zum Abstellen eines oder mehrerer
gebrauchter Fahrzeuge, sowie von
Schrott, Materialien oder Abfall;
b) zum Aufstellen einer oder mehrerer
mobiler Anlagen wie Wohnwagen, Cam-
pingwagen, Altfahrzeuge oder Zelte,
mit Ausnahme der durch eine Geneh-
migung gemäß dem wallonischen Tou-
rismusgesetzbuch, dem Dekret vom 4.
März 1991 über die Betriebsbedingun-
gen für Caravaningplätze oder dem
Dekret der Deutschsprachigen Gemein-
schaft vom 9. Mai 1994 zugelassenen
mobilen Anlagen.

x x
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V Für die touristische Beherbergung
bestimmte Strukturen

1 Das Aufstellen einer für die touristische
Beherbergung bestimmten Struktur in
einem spezifischen Gebiet eines gemäß
dem wallonischen Tourismusgesetz-
buch zugelassenen Campingplatzes, auf
einem gemäß dem Dekret vom 4. März
1991 über die Betriebsbedingungen für
Caravaningplätze zugelassenen Wohn-
mobilstellplatz oder auf einem gemäß
dem Dekret der Deutschsprachigen
Gemeinschaft vom 9. Mai 1994 über
Camping und Campingplätze zugelas-
senen Camplingplatz, gleichzeitig unter
folgenden Bedingungen:
a) für die zeitweilige oder saisonbe-
dingte Benutzung bestimmt sein;
b) demontierbar, transportabel sein oder
die Abstützung am Boden gewährleis-
tet die Stabilität;
c) eine Fläche von höchstens 50 m2 pro
Einheit aufweisen.

x x

2 Das Aufstellen einer für die touristische
Beherbergung bestimmten Struktur auf
einem gemäß dem wallonischen Touris-
musgesetzbuch zugelassenen Camping-
platz im Bauernhof gleichzeitig unter
folgenden Bedingungen:
a) für die zeitweilige oder saisonbe-
dingte Benutzung bestimmt sein;
b) demontierbar, transportabel sein oder
die Abstützung am Boden gewährleis-
tet die Stabilität;
c) eine Fläche von höchstens 50 m2 pro
Einheit aufweisen;
d) auf sechs Einheiten beschränkt.

x x

3 Der Bau einer Terrasse mit oder ohne
Geländer auf einem Campingplatz.

x x

4 Der Bau von Holzhütten in einem Forst-
gebiet, insofern gleichzeitig:
a) das Projekt die in Artikel R.II.37-11 §
2 Ziffern 1, 2, 4 bis 8 erwähnten Bedin-
gungen erfüllt;
b) das Projekt höchstens drei Hütten pro
Hektar enthält, das heißt, dass keine
andere auf dem betreffenden Hektar
vorhanden ist;
c) die Hütten sich nicht auf dem Boden
abstützen, mit Ausnahme der Hütten,
die auf eine Entfernung von höchstens
100 Metern von der Grenze eines an ein
Wohngebiet, an ein Wohngebiet mit
ländlichem Charakter oder an ein Frei-
zeitgebiet angrenzenden Forstgebiets
aufgestellt werden;
d) die Hütten nicht mit Wasser, Gas
oder Strom und Kanalisationen ausge-
rüstet werden.

x x

5 Das Aufstellen von Zelten, Tipis, Jurten
und Traglufthallen in einem Forstgebiet
gleichzeitig unter folgenden Bedingun-
gen:
a) das Projekt erfüllt die in Artikel
R.II.37-11 § 2 Ziffern 1 bis 6 und 8
erwähnten Bedingungen;
b) sie sind nicht mit Wasser, Gas oder
Strom und Kanalisationen ausgerüstet.

x x

6 Der Bau von Holzhütten oder das Auf-
stellen von Zelten, Tipis, Jurten und
Traglufthallen in einem anderen Forst-
gebiet als denjenigen, die in den Punk-
ten 4 und 5 erwähnt werden, insofern
die in Artikel R.II.37-11 § 2 erwähnten
Bedingungen erfüllt werden.

x x

7 Die Beseitigung oder der Abbruch der
in den Punkten 1 bis 4 erwähnten
leichten Freizeitlebensräume, Terrassen
oder Hütten, insofern die Abfälle aus
dem Abbruch oder der Beseitigung
gemäß der geltenden Gesetzgebung ent-
sorgt werden.

x x
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W Handlungen und Arbeiten auf dem
öffentlichen Eigentum des Wegenetzes,
der Eisenbahnlinien und der Wasser-
läufe

1 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung und inso-
fern keine Erweiterung der Grundflä-
che der Wege, die Erneuerung der Fun-
damente und des Belags der
Verkehrswege, Bankette, Bordsteine, Bür-
gersteige und Inseln mit Ausnahme der
Änderungen der aus Natursteinen beste-
henden Beläge vorgenommen wird.

x x

2 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die Auf-
stellung, die Erneuerung, die Verlegung
oder das Entfernen der Zubehörele-
mente wie die Radars, Sicherheitsbrüs-
tungen, Sicherheitsleitplanken und
-bordsteine, mit Ausnahme der Stütz-
mauern und der Lärmschutzzäune.

x x

3 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die
Anlage, die Verlegung, die Änderung
oder der Ausbau von eingebauten, ver-
ankerten Netzen, die sich auf den öffent-
lichen Eigentumsbereich stützen oder
ihn überragen, einschließlich der Zube-
hörelemente wie Andockstationen und
Schaltschränke und die Nebenausrüs-
tungen.

x x

4 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die vor-
läufige Einrichtung der Straßen für eine
maximale Dauer von fünf Jahren.

x x

5 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung, die Aus-
bauarbeiten in für Fußgänger, Personen
mit eingeschränkter Mobilität oder Rad-
fahrer vorbehaltenen Bereichen, die die
lokale Vergrößerung dieser Bereiche,
die Verbesserung ihres ästhetischen Aus-
sehens oder die Sicherheit der Benutzer
zum Zweck haben.

x x

6 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung, das Auf-
stellen oder die Erneuerung von klei-
nem Straßenmobiliar wie Bänke, Tische,
Sessel, Mülltonnen, Lichtmaste, Blumen-
kästen, kleine Teiche, elektrische
Anschlüsse, unter- oder oberirdische,
für die Sammlung von Haushaltsabfäl-
len oder gleichgestellten Abfällen
bestimmte Container.

x x

7 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die Aus-
bauarbeiten in für Anpflanzungen vor-
behaltenen Bereichen.

x x

8 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Anle-
gen, Verlegen oder Entfernen folgender
Beschilderungsvorrichtungen oder
-elemente:
a) die Beschilderung, einschließlich deren
Träger und der Gerüste, sowie ihre
Schutzvorrichtungen gegen den Ver-
kehr;
b) die ortsfesten oder beweglichen Vor-
richtungen zur Beschränkung des Ver-
kehrs, des Parkens oder der Geschwin-
digkeit;
c) die Vorrichtungen zur Kontrolle des
Parkens, wie z.B. Parkuhren oder
Datum- und Uhrzeitstempelapparate;
d) die unbedeckten Vorrichtungen für
das Abstellen von zweiräderigen Fahr-
zeugen;
e) die Nebenanlagen von technischen
unterirdischen oder oberirdischen Vor-
richtungen, wie Steuerschränke für
Ampeln oder Straßenbeleuchtung, Ruf-
säulen, Feuerlöschwasserständer,
Fernsehdrahtfunk- und. Kabelfernsehen-
schränke.

x x
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9 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Anle-
gen, Verlegen oder Entfernen von Vor-
richtungen zur Straßenbeleuchtung.

x x

10 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung und
sofern sie nicht dem regionalen Leitfa-
den für städtebauliche Schutzgebiete in
bestimmten Gemeinden unterliegen, das
Anlegen, Verlegen oder Entfernen fol-
gender Reklame- und Anzeigevorrich-
tungen:
a) Litfaßsäulen mit einem Durchmesser
von höchstens 1,20 m und einer maxi-
malen Höhe von 3,50 m;
b) freistehende Anschlagtafeln, die nicht
höher als 2,50 m und nicht breiter als
1,70 m sind und deren Nutzfläche nicht
mehr als 4,00 m2 pro Seite beträgt.

x x

11 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die
Bodenmarkierung oder deren Abände-
rung.

x x

12 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Anle-
gen, Verlegen oder Entfernen von Vor-
richtungen zur Verkehrsberuhigung.

x x

13 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Auf-
stellen, das Entfernen oder die Erneue-
rung der Vorrichtungen zum Betrieb
der öffentlichen Verkehrsmittelwege und
-linien, wie Oberleitungsmaste, Signale,
Fahrleitungsjoche, Beschilderungszel-
len oder -schränke oder Pfosten der
Haltestellen für Reisende.

x x

14 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung, die
Anlage einer saisonbedingten offenen
Terrasse im Hotel-und Gaststättenge-
werbe, sofern ihre Fläche 50,00 m2 nicht
überschreitet.

x x

15 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die War-
tehäuschen für Fahrgäste an Haltestel-
len der öffentlichen Verkehrsmittel.

x x

16 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das
Anbringen oder Versetzen von Briefkäs-
ten.

x x

17 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Auf-
stellen von Statuen, Denkmälern und
anderen Kunstwerken, die von den oder
auf Anordnung der Behörden aufge-
stellt werden.

x x

X Entwässerung, Rohrleitungen und Netze
außerhalb des öffentlichen Eigentums
des Wegenetzes, der Eisenbahnlinien
und der Wasserläufe

1 Die Privatanschlüsse an unterirdische
Flüssigkeit-, Energie- und Telekommu-
nikationsnetze sowie die Einrichtung
von eingegrabenen Wasser- oder Brenn-
stofftanks, Dränrohren, unterirdischen
Leitungen, Abläufen, Wasserrinnen,
Schächten, Kanaldeckeln und Faulgru-
ben und von jeglichem individuellen
Klärsystem, insofern gleichzeitig:
a) die für diese Einrichtungen notwen-
digen Erdabtragungen keine bedeu-
tende Änderung des Bodenreliefs im
Sinne des Artikels R.IV.4-3 auf dem
restlichen Grundstück zur Folge haben;
b) diese Vorrichtungen im Zusammen-
hang mit der zur Ausstattung des
Grundstücks erforderlichen Infrastruk-
tur stehen und sich ausschließlich auf
diesem befinden.

x x
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2 Die Privatanschlüsse an unterirdische
Flüssigkeits-, Energie- und Telekommunikati-
onsnetze sowie die Einrichtung von eingegra-
benen Wasser- oder Brennstofftanks, Dränroh-
ren, Abläufen, Wasserrinnen, Schächten,
Kanaldeckeln und Faulgruben und von jegli-
chem individuellen Klärsystem, die nicht die
in Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

3 Die Einbindung oder der Ausbau von
unterirdischen Wasser-, Abwasser-,
Energie- und Telekommunikationsnet-
zen an einem bereits eingerichteten tech-
nischen Standort, insofern gleichzeitig:
a) die geplanten Arbeiten speziell für
die Funktion des Standorts gedacht
sind;
b) die bestehenden Anlagen, Gebäude,
Bauten und Beläge gesetzlich zugelas-
sen wurden;
c) die Arbeiten sich nicht auf den Bau
eines Gebäudes beziehen;
d) die Grundfläche nicht die bestehen-
den Abstandsbereiche oder Abtrennvor-
richtungen verringert.

x x

4 Die Bohrungen von Brunnen oder Was-
serentnahmestellen.

x x

5 Das Anlegen oder Ändern eines Entwäs-
serungssystems in Gebieten, die nicht
zur zur Verstädterung bestimmt sind,
insofern sich das Grundstück nicht auf
einem Gebiet befindet, dass aufgrund
des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über die
Erhaltung der Natur anerkannt ist, mit
Ausnahme der Natura 2000-Gebiete,
oder einem natürlichen Risiko oder
einer in Artikel D.IV.57 Ziffer 3 erwähn-
ten größeren geotechnischen Belastung
ausgesetzt ist.

x x

6 Die Anlage, Verlegung, Änderung oder
der Ausbau von eingebauten oder ver-
ankerten, unterirdischen oder oberirdi-
schen Netzen und die Zubehörelemente
und die Nebenausrüstungen, wenn sie
sich außerhalb des öffentlichen Eigen-
tums befinden.

x x

7 Der Abbruch oder die Beseitigung der
in den Punkten 1 bis 4 erwähnten
Elemente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch, der Beseitigung oder der Ent-
fernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

Y Telekommunikation 1 Die Ersetzung von Schaltschränken
durch Schaltschränke von geringerer
oder gleicher Größe.

x x

2 Die Ersetzung von bestehenden Anten-
nen durch Antennen, die gleich groß,
kleiner oder größer sind, unter der
Bedingung, dass sie zusammen mit
ihrem Tragmast insgesamt nicht höher
sind und die neuen Antennen höchs-
tens 2700 mm hoch sind.

x x

3 Die Ersetzung eines bestehenden Gitter-
mastes durch einen an derselben Stelle
eingerichteten gleich hohen Gittermast
derselben Art.

x x

4 Das Anlegen eines Schaltschranks auf
einem Flachdach, unter der Bedingung,
dass er von der Straße aus nicht sichtbar
ist, das heißt, dass er mindestens andert-
halbmal die Höhe des Schranks vom
Dachrand entfernt sein soll.

x x

5 Das Anlegen oder die Ersetzung von
Schaltschränken neben einem am Boden
oder in einem in der Nähe eines auf
dem Dach installierten Tragmastes gele-
genen technischen Lokal angebrachten
Gittermast.

x x
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6 Die Einrichtung technischer Anlagen
zur Gewährleistung der Stabilität und
Sicherheit der bestehenden Anlagen
sowie ihrem reibungslosen Betrieb.

x x

7 Die Einrichtung von Strukturen, Mobil-
funkantennen oder Richtfunkantennen
und Schaltschränken und technischen
Anlagen bei kulturellen, sportlichen oder
Freizeitveranstaltungen, die für eine
Höchstdauer von drei Monaten instal-
liert werden, unter der Bedingung, dass
diese Anlagen nicht mehr als zwei
Wochen vor Beginn der Veranstaltung
eingerichtet und spätestens zwei Wochen
nach Abschluss der Veranstaltung ent-
fernt werden.

x x

8 Das Verlegen und/oder der Wiederauf-
bau von Strukturen, Mobilfunkanten-
nen oder Richtfunkantennen und Schalt-
schränken und technischen Anlagen aus
für den Operator unvorhersehbaren
Dringlichkeits- oder Sicherheitsgrün-
den oder aus Gründen des öffentlichen
Interesses während der für die Erlan-
gung aller für das Verlegen und/oder
den Wiederaufbau des Standorts erfor-
derlichen Zulassungen benötigten Zeit.

x x

9 Das vorläufige Verlegen einer bestehen-
den Anlage, um die Weiterführung der
Dienstleistungen zu gewährleisten, im
Falle von Arbeiten, die vom Eigentümer
der ursprünglichen Struktur durchge-
führt werden, während einer auf die
Arbeiten beschränkten Dauer.

x x

10 Das Entfernen von Antennen, Gittermasten,
Tragmasten, Schaltschränken und techni-
schen Anlagen, einschließlich der Bauten, in
denen die Schaltschränke und technischen
Anlagen untergestellt sind.

x x

11 Die Einrichtung von Anlagen wie Anten-
nen, Richtfunkantennen, Schalt-
schränke und technische Anlagen, inso-
fern sie sich innerhalb der bestehenden
Gebäude, Bauten oder Strukturen befin-
den oder durch Materialien mit dem
gleichen Aspekt wie demjenigen der
bestehenden Materialien bedeckt sind.

x x

12 Das Anbringen von Richtfunkantennen
mit einem Diameter von höchstens 90
cm auf einem bestehenden Gittermast
oder einem ordnungsgemäß zugelasse-
nen Tragmast auf dem Dach.

x x

13 Das Anbringen von Antennen an einem
bestehenden, am Boden verankerten
Gittermast oder einem ordnungsgemäß
zugelassenen Tragmast auf dem Dach,
unter der Bedingung, dass der Versatz
höchstens 1 m im Falle eines Gittermas-
tes und 40 cm im Falle eines Tragmastes
beträgt und die Höhe des Gittermastes
oder des Tragmastes nicht überschritten
wird.

x x

14 Das Anbringen von Antennen an die
Außenseiten einer bestehenden Fassade
mit höchstens einer Antenne (einschließ-
lich der für deren Anschluss benötigten
aktiven Elemente) pro 6 laufenden Meter
Fassade, oder an einen bestehenden
Giebel mit höchstens einer Antenne pro
Giebel, oder an einen Schornstein, unter
der Bedingung, dass diese Antennen
eine ähnliche Farbe wie die Fassaden-
oder Giebelbekleidung haben.

x x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben
begrenzte

Auswirkungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

15 Das Anbringen von Antennen auf dem
Flachdach oder auf dem flachen Teil des
Daches eines Gebäudes, unter der Bedin-
gung, dass sie höchstens 3 Meter hoch
sind, einschließlich des Trägers, dass
diese Höhe geringer als der Abstand
zwischen der Anlage und der unteren
Kante oder der Traufe oder dem Dach-
rand ist und dass das Gebäude mindes-
tens 12 m hoch ist.

x x

16 Das Anbringen an der Fassade und
überirdisch von elektronischen oder digi-
talen Kommunikationskabeln und
-leitungen und der zusammenhängen-
den Anschlusskästen, insofern die Farbe
neutral und diskret ist und insofern die
Trasse des Kabels entlang den architek-
tonischen Linien des Wohngebäudes,
wie die Fensterbank, die Traufe, Verbin-
dungen zwischen den Fassaden, die
untere Kante oder die Traufe oder der
Dachrand, läuft.

x x

17 Das Anbringen der Antenne einer Ama-
teurfunkstation im Sinne des ministeri-
ellen Erlasses vom 9. Januar 2001 über
die Einrichtung und Inbetriebsetzung
von Funkstationen durch Funkama-
teure.

x x

″.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/202452]

22 DECEMBER 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot vorming van het reglementair deel
van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. — Erratum

In de Duitse versie van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2016, dient
artikel R.IV.1-1 als volgt te worden gelezen:

″ Art. R.IV.1-1 - Von der Städtbaugenehmigung freigestellte Handlungen, Arbeiten und Anlagen, die begrenzte
Auswirkungen haben oder die Hinzuziehung eines Architekten nicht unbedingt erfordern.

Die nachstehende Nomenklatur bestimmt die Handlungen, Arbeiten und Anlagen, die:

1o keiner Städtebaugenehmigung bedürfen;

2o im Sinne der Artikel D.IV.15 und D.IV.48 begrenzte Auswirkungen haben;

3o die Hinzuziehung eines Architekten nicht unbedingt erfordern.

Diese Liste ist jedoch nicht anwendbar auf die Handlungen und Arbeiten bezüglich der Immobiliengüter, die in
der Schutzliste eingetragen sind, unter Denkmalschutz stehen oder den Wirkungen der Unterschutzstellung vorläufig
unterliegen, außer wenn diese Immobiliengüter zu dem kleinen Volkserbgut im Sinne von Artikel 187 Ziffer 13odes
Wallonischen Gesetzbuches über das Erbe gehören.

Im Sinne der vorliegenden Nomenklatur gelten folgende Definitionen:

1o Schaltschrank: der in der Nähe einer Telekommunikationsantenne oder eines Antennenstandorts eingerichtete
Schrank, in dem technische Elemente verstaut sind, die für den reibungslosen Betrieb einer Antenne oder eines
Standorts für Telekommunikationsantennen erforderlich sind, wie die Stromverteilung, Notbatterie, Übertragungsele-
mente und Kühlsysteme, einschließlich seines Sockels;

2o Gebäudehülle: die Gesamtheit der Wände des geschützten Volumens bestehend aus allen Räumen eines
Gebäudes, das thermisch, sowie hinsichtlich der äußeren Umwelteinflüsse (Luft oder Wasser), des Bodens und aller
angrenzenden Flächen geschützt ist.

3o Hof- und Gartenbereich: die als Zierde dienende Bodenfläche, die zu einem Wohngebäude gehört und entweder
hinter, vor oder neben diesem liegt und aus folgenden Elementen besteht:

a) entweder aus einem Hof, der aus einer Fläche mit festem Belag oder diskontinuierlichem Material besteht;

b) oder aus einem Garten, der aus einer vegetalisierten Fläche besteht;

c) oder aus einer Kombination dieser beiden Elemente.
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4o technische Anlage: die technischen Ausrüstungen, die an einem Standort in der Nähe der Telekommunika-
tionsantennen eingerichtet wurden und die für den reibungslosen Betrieb und die Sicherheit des Standort erforderlich
sind, wie die am Boden befestigte Kabel, die Kabelkanäle, die die am Boden befestigte Kabel bedecken, die Gitterroste,
die Fernfunkmodulgehäuse, die Beleuchtung, die abnehmbaren Sicherheitsgeländer, die Blitzschutzvorrichtungen oder
die Mastenstabilisierungsplatten.

5o Eigentum: eine einheitliche Gruppe von Immobiliengütern in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung;
6o Bienenstock: eine Struktur, die ein Bienenvolk beherbergt;
7o Bienenhaus: ein zur Unterbringung der Bienenstöcke errichtetes Gebäude;
8o bereits eingerichteter technischer Standort: die Grundstücke, auf denen sich Anlagen für die Erzeugung, den

Transport und die Verteilung von Trinkwasser, Strom oder Erdgas oder für die Abwasserklärung befinden;
9o funktionelle Einheit: eine Gruppe von Elementen, die sich in der Nähe voneinander befinden und die getrennt

verschiedene Funktionen haben können, jedoch zusammen dazu beitragen, eine einzige Hauptfunktion zu erfüllen;
10o Anbauvolumen: der Bau eines alleinstehenden Volumens, das sich auf demselben Grundstück wie das

Hauptgebäude befindet und das mit diesem eine funktionelle Einheit bildet;
11o Nebenvolumen: ein an das Hauptgebäude angrenzendes Volumen, das keine Veranda ist und das mit diesem

eine funktionelle Einheit bildet; das Nebenvolumen kann durch eine Element mit Flachdach an das Hauptvolumen
angeschlossen sein.

Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben begren-
zte Auswir-

kungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

A Änderung der Gebäudehülle eines
Gebäudes (Isolierung, Erhöhungen,
Dach, Fenster)

1 Das Anbringen von Verblendungen von
aufgehenden Mauerwerken oder Dachbe-
deckungen, die die Gebäudehülle des
Gebäudes bilden, oder deren Ersetzung
durch andere Materialien, um die gelten-
den Energiestandards unter folgenden
Bedingungen zu erreichen:
a) Das Anbringen oder die Ersetzung
bezieht sich auf eine Fläche, deren Umfang
höchstens 25 % der bestehenden Gebäude-
hülle beträgt;
b) die Materialien sehen genauso aus;
c) die Zunahme der Wand- bzw. Dachstärke
beträgt nicht mehr als 0,30 m;
d) wenn das Gut in den Anwendungsbe-
reich der auf städtebauliche Schutzgebiete
in bestimmten Gemeinden anwendbaren
Bestimmungen des regionalen Leitfadens
für den Städtebau bzw. der auf die Bauten
in ländlichen Gegenden anwendbaren
Bestimmungen des regionalen Leitfadens
für den Städtebau oder der Artikel R.II.36-6
bis R.II.36-9, R.II.37-3, R.II.37-4 und R.II.37-7
bis R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12 fällt, ent-
sprechen die Farben und Materialien den
betreffenden Angaben und Vorschriften.

x x

2 Das Anbringen oder die Ersetzung von
Verblendungen von aufgehenden Mau-
erwerken und Dachbedeckungen durch
Verblendungen und Bedeckungen, die
nicht die Bedingungen in Punkt 1 erfül-
len und sofern sich das Anbringen oder
die Ersetzung auf eine Fläche bezieht,
deren Umfang höchstens 25 % der
bestehenden Gebäudehülle beträgt.

x x

3 Die Ersetzung von Türen oder Fenster-
rahmen an aufgehenden Mauerwerken
und Dachbedeckungen durch Türen
oder Fensterrahmen, die die geltenden
Energiestandards erreichen.

x x

4 Das Anbringen oder die Ersetzung von
Türen oder Fensterrahmen an aufgehen-
den Mauerwerken und Dachbedeckun-
gen, die nicht die in Punkt 3 erwähnten
Bedingungen erfüllen.

x x

5 Der Verschluss, die Durchführung oder
die Veränderung von Öffnungen in der
Dachfläche auf höchstens einer Ebene,
wobei sie insgesamt höchstens ein Vier-
tel der Länge des entsprechenden auf-
gehenden Mauerwerks darstellen, inso-
fern der Verschluss oder die
Veränderung mit denselben Baustoffen
als denjenigen des Daches erfolgt.

x x

56952 MONITEUR BELGE — 16.05.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben begren-
zte Auswir-

kungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

6 Der Verschluss, die Öffnung oder die Verän-
derung von Türen oder Fenstern in aufge-
henden Mauerwerken, die insgesamt höch-
stens ein Viertel der Länge des
entsprechenden aufgehenden Mauerwerks
darstellen, insofern gleichzeitig:
a) der Verschluss, die Öffnung oder die
Veränderung nicht in einem aufgehenden
Mauerwerk durchgeführt wird, das sich in
der Fluchtlinie befindet und/oder dessen
Plan nach der Durchfahrtsstraße des betrof-
fenen Hauptgebäudes ausgerichtet ist;
b) der Verschluss oder die Veränderung mit
den gleichen Verblendwerkstoffen wie die-
jenigen des aufgehenden Mauerwerks dur-
chgeführt wird;
c) jede Öffnung oder Veränderung sich
höchstens auf eine Ebene erstreckt;
d) die Handlungen und Arbeiten dem Leit-
faden entsprechen, wenn das Gut einem
regionalen oder kommunalen Leitfaden für
Städtebau unterliegt.

x x

7 Der Verschluss, die Öffnung oder die
Veränderung von Türen oder Fenstern,
die nicht die in Punkt 5 und 6 erwähn-
ten Bedingungen erfüllen.

x

8 Das Anbringen von Mauerwerkschorn-
steinen, insofern sie den Bestimmungen
des regionalen Leitfadens für den Städ-
tebau, die auf die Schutzgebiete gewis-
ser Gemeinden in Sachen Bauten
anwendbar sind, und den Bestimmun-
gen des regionalen Leitfadens für den
Städtebau bezüglich der Bauten in länd-
lichen Gegenden entsprechen, oder das
Anbringen von Edelstahlschornsteinen,
die ab der Zufahrtsstraße nicht sichtbar
sind.

x x

B Umbau eines bestehenden Gebäudes 1 Der Umbau ohne Vergrößerung eines
bestehenden Gebäudes, um einen oder
mehrere, nicht zu Wohnzwecken bestim-
mte Räume, wie eine Waschküche, einen
Abstellraum, eine Garage, ein Atelier,
einen Schuppen oder ein Pool House,
einzurichten, insofern die Handlungen
und Arbeiten gegebenenfalls in den
Punkten A1, A3, A5, A6 und A8 angege-
ben werden.

x x

2 Der Umbau mit Vergrößerung gemäß den
dekretalen und verordnungsrechtlichen Vor-
schriften des Sektorenplans oder gemäß den
Normen des regionalen Leitfadens für den
Städtebau eines bestehenden Gebäudes, um
entweder einen nicht zu Wohnzwecken
bestimmten Raum, wie eine Waschküche,
einen Abstellraum, eine Garage, ein Atelier,
einen Schuppen oder ein Pool House, ein-
zurichten, und zwar wenn gleichzeitig fol-
gende Bedingungen erfüllt werden:
a) ein einziges Nebenvolumen pro
Grundstück, das heißt, dass auf diesem
weder ein anderes Nebenvolumen, noch
eine Veranda vorhanden ist;
b) die Grundfläche der Erweiterung beträgt
höchstens 40 m2 und ist:
i) entweder ein Nebenvolumen ohne Stock-
werk und Keller;
ii) oder die Erweiterung des Hauptvolu-
mens und beide zusammen bilden eine
Gruppe ohne Stockwerk und Keller;
c) die Erweiterung wird in denselben Mate-
rialien in ähnlichen Farbtönen wie diejeni-
gen des bestehenden Gebäudes ausgeführt.

x x

3 Ein anderer Umbau eines bestehenden
Gebäudes als in den Punkten 1 und 2
erwähnt, insofern die Grundfläche der
gebildeten Gruppe höchsten verdoppelt
wird.

x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben begren-
zte Auswir-

kungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

4 Der Abbruch eines in Punkt 2 erwähn-
ten Nebenvolumens, insofern die Abfälle
aus dem Abbruch gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

C Veranda 1 Gemäß den dekretalen und verord-
nungsrechtlichen Vorschriften des Sek-
torenplans oder gemäß den Normen
des regionalen Leitfadens für den Städ-
tebau.
Eine einzige pro Grundstück, das heißt,
dass auf diesem weder eine andere
Veranda, noch ein anderes Nebenvolu-
men vorhanden ist.
Lage: sie grenzt an ein bestehendes
Gebäude an, und zwar hinter diesem
Gebäude im Verhältnis der Zufahrts-
straße.
Standort: mindestens 2,00 m von der
Grundstücksgrenze entfernt.
Fläche von höchstens 40,00 m2.
Baukörperform: ohne Stockwerk, Flach-
dach oder Pultdach oder Satteldach
Die Berechnung der maximalen Höhen
erfolgt im Verhältnis zum natürlichen
Bodenniveau und insofern sich die
Dachrinne unterhalb der Dachrinne des
Hauptvolumens befindet und gleichzeitig
folgende Bedingungen erfüllt werden:
a) 3,00 m unterhalb der Traufe;
b) 5,00 m am First;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien: leichte Struktur und Wände
größtenteils aus Glas oder Polykarbonat,
sowohl am aufgehenden Mauerwerk, als
auch am Dach

x x

2 Der Bau einer Veranda, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfüllt

x

D Schaffung einer oder mehrerer Wohnun-
gen

1 Die Schaffung einer Zweitwohnung in
einem Gebäude, insofern die Handlun-
gen und Arbeiten für den Umbau die
Hinzuziehung eines Architekten nicht
unbedingt erfordern

x x

2 Die Schaffung einer Wohnung, die nicht
die in Punkt 1 erwähnten Bedingungen
erfüllt, oder mehrerer Wohnungen in
einem Gebäude

x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben begren-
zte Auswir-

kungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

E Einrichtung von Anlagen und Bau oder
Wiederaufbau eines Anbauvolumens wie:
c Garage,
c Atelier,
c Schuppen,
c Pool House,
c Lagerplattform
c vorgefertigte Gebäude
c ...

1 Gemäß den dekretalen und verord-
nungsrechtlichen Vorschriften des Sek-
torenplans oder gemäß den Normen
des regionalen Leitfadens für den Städ-
tebau.
Ein einziger dieser Bauten pro
Grundstück, das heißt, dass auf diesem
kein anderer vorhanden ist.
Nicht zu Wohnzwecken bestimmt.
Lage:
c Er wird hinter dem bestehenden
Gebäude errichtet, außer wenn es sich
um ein Volumen für ein Motorfahrzeug
handelt.
c Wenn es sich um ein Volumen für ein
Motorfahrzeug handelt, ist dieses Volu-
men unmittelbar mit der Zufahrtsstraße
verbunden und das auf Straßenseite
befindliche aufgehende Bauwerk des
Anbauvolumens befindet sich nicht wei-
ter als das aufgehende Bauwerk am
hinteren Teil des Hauptgebäudes.
Standort: mindestens 2,00 m von der
Grundstücksgrenze entfernt.
Maximale Fläche: 40,00 m2.
Baukörperform: ohne Stockwerk, Flach-
dach oder Pultdach oder Satteldach.
Die Berechnung der maximalen Höhen
erfolgt im Verhältnis zum natürlichen
Bodenniveau und insofern sich die
Dachrinne unterhalb der Dachrinne des
Hauptvolumens befindet und folgende
Bedingungen erfüllt werden:
a) 2,50 m unterhalb der Traufe;
b) 3,50 m in Firsthöhe;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien: Holz für die aufgehenden
Mauerwerke oder in einem ähnlichen
Farbton wie derjenige des Hauptgebäu-
des.

x x

2 Der Bau eines Anbauvolumens, das
nicht die in Punkt 1 erwähnten Bedin-
gungen erfüllt, insofern die Grund-
fläche der gebildeten Gruppe höchstens
verdoppelt wird.

x x

3 Die Einrichtung einer alleinstehenden
Anlage, selbst in nicht beständigen Mate-
rialien, die nicht zu Wohnzwecken
bestimmt ist und die mit einem beste-
henden Gebäude oder einer bestehen-
den Gebäudegruppe eine funktionelle
Einheit bildet, insofern die Grundfläche
höchstens verdoppelt wird.

x x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben begren-
zte Auswir-

kungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

4 Einrichtung, Umbau, Vergrößerung einer
technischen Anlage, einschließlich einer
Schutzwanne, die mit dem bestehenden
Betrieb eine funktionelle Einheit bildet
Ein einziger dieser Bauten pro
Grundstück, das heißt, dass auf diesem
kein anderer vorhanden ist.
Lage:
in einem Gewerbegebiet
Standort:
a) liegt nicht zwischen einer Hauptfas-
sade und einem öffentlichen Verkehrs-
weg;
b) in einem Umkreis von 30 m vom
zugelassenen Hauptgebäude entfernt;
c) mindestens 20 m von jeglicher ande-
ren Wohnung als derjenigen des Betrei-
bers entfernt
d) mindestens 3 m von den Grundstücks-
grenzen entfernt;
e) mindestens 10 m von einem Was-
serlauf entfernt;
f) außerhalb des Abschirmstreifens oder
der Abtrennvorrichtung des Gewerbege-
biets;
g) das Fällen von Bäumen oder die
Beseitigung von Hecken oder Alleen im
Sinne des Artikels D.IV.4 Ziffer 11o wird
nicht vorausgesetzt.
Fläche:
unter 100 m2 und weniger als 50 % des
Hauptgebäudes.
Höhe:
höchstens 10 Meter und niedriger als
das höchste Gebäude auf dem
Grundstück.

x x

5 Bau, Umbau, Vergrößerung eines Gebäu-
des oder Einrichtung oder Verlagerung
von vorgefertigten Gebäuden, ein-
schließlich der Außentreppe, die nicht
zu Wohnzwecken bestimmt sind und
die mit dem bestehenden Betrieb eine
funktionelle Einheit bilden.
Lage:
in einem Gewerbegebiet.
Standort:
a) liegt nicht zwischen einer Hauptfas-
sade und einem öffentlichen Verkehrs-
weg;
b) in einem Umkreis von 30 m vom
zugelassenen Hauptgebäude entfernt;
c) mindestens 3 m von den Grundstücks-
grenzen entfernt;
d) mindestens 10 m von einem Was-
serlauf entfernt;
e) außerhalb des Abschirmstreifens oder
der Abtrennvorrichtung des Gewerbege-
biets;
f) das Fällen von Bäumen oder die
Beseitigung von Hecken oder Alleen im
Sinne des Artikels D.IV.4 Ziffer 11o wird
nicht vorausgesetzt.
Maximale Fläche: die kumulierte und
von einer Genehmigung befreite
Gesamtfläche des Baus, der Vergröße-
rung und des vorgefertigten Gebäudes
beträgt 75,00 m2.
Baukörperform:
höchstens ein Stockwerk, Flachdach oder
Pultdach oder Satteldach
maximale Höhe des Dachrands oder
des Firsts:
7 Meter und niedriger als das höchste
Gebäude auf dem Grundstück.
Materialien:
in ähnlichen Farbtönen wie diejenigen
des Hauptgebäudes

x x
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Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben begren-
zte Auswir-

kungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

6 Die Einrichtung einer Lagerplattform,
insofern sie keine erhebliche Änderung
des Bodenreliefs voraussetzt.
Eine einzige Lagerplattform pro
Grundstück, das heißt, dass auf diesem
kein anderer vorhanden ist.
Lage: in einem Gewerbegebiete
Standort:
a) liegt nicht zwischen einer Hauptfas-
sade und einem öffentlichen Verkehrs-
weg;
b) mindestens 3 m von den Grundstücks-
grenzen entfernt;
c) mindestens 10 m von einem Was-
serlauf entfernt;
d) außerhalb des Abschirmstreifens oder
der Abtrennvorrichtung des Gewerbege-
biets;
e) das Fällen von Bäumen oder die
Beseitigung von Hecken oder Alleen im
Sinne des Artikels D.IV.4 Ziffer 11o wird
nicht vorausgesetzt.
Maximale Fläche: 75,00 m2

x x

7 Der Abbruch oder die Beseitigung eines
Nebengebäudes, einer technischen
Anlage, eines Gebäudes oder eines vor-
gefertigten Gebäudes wie in Punkt 1 bis
6 angegeben, insofern die Abfälle aus
dem Abbruch oder aus der Beseitigung
gemäß der geltenden Gesetzgebung
entsorgt werden.

x x

F Carport, Zufahrt und Parkieren 1 Ein einziger Carport pro Grundstück,
das heißt, dass auf diesem kein anderer
vorhanden ist.
Lage:
a) unmittelbar mit der Zufahrtsstraße
verbunden;
b) der Plan des aufgehenden Mauer-
werks des Carports an der Straße kann
nicht über dem Plan des aufgehenden
Mauerwerks am hinteren Teil des Haupt-
gebäudes liegen.
Maximale Fläche: 40,00 m2

Baukörperform: Flachdach oder Pult-
dach oder Satteldach
Maximale Höhen:
a) 2,50 m unterhalb der Traufe;
b) 3,50 m in Firsthöhe;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien:
a) Struktur bestehend aus Holz-, Beton-,
Metallpfosten oder aus Pfeilern aus
ähnlichen Materialien wie diejenigen
der Verblendungen des bestehenden
Gebäudes oder mit ähnlichem Farbton
wie diese;
b) Pultdach oder Satteldach in ähnli-
chen Materialien wie diejenigen des
Hauptgebäudes.

x x

2 Jeder andere Carport, der nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfüllt.

x x

3 Die Beseitigung oder der Abbruch eines
in den Punkten 1 und 2 erwähnten
Carports

x x

4 Die Wege und Parkplätze im Freien, in
der Umgebung eines Gebäudes oder
einer Anlage, das bzw. die ordnungs-
gemäß zugelassen ist, die unmittelbar
mit der Zufahrtsstraße verbunden sind.

x x

5 Die anderen Wege und Parkplätze im
Freien, in der Umgebung eines Gebäu-
des oder einer Anlage, das bzw. die
ordnungsgemäß zugelassen ist, als die-
jenigen, die in Punkt 4 erwähnt werden.

x x
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G Gartenlaube 1 Eine einzige Gartenlaube pro
Grundstück, das heißt, dass auf diesem
keine andere vorhanden ist.
Lage:
a) in den Höfen und Gärten;
b) entweder von der Straße aus nicht
sichtbar, oder im Verhältnis zum öffent-
lichen Eigentum des Wegenetzes hinter
dem Gebäude gelegen.
Standort: mindestens 1,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Maximale Fläche: 20,00 m2

Baukörperform: Pultdach oder Sattel-
dach oder Flachdach.
Maximale Höhen:
a) 2,50 m an der Dachrinne;
b) 3,50 m am First;
c) gegebenenfalls 3,20 m am Dachrand.
Materialien: aus Holz oder aus jedem
anderen Material in ähnlichem Farbton
wie diejenige des Gebäudes oder der
Umgebung, mit der es verbunden ist

x x

2 Die Gartenlauben, die nicht die in Punkt
1 erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

3 Die Beseitigung oder der Abbruch einer
der in den Punkten 1 und 2 erwähnten
Gartenlaube, insofern die Abfälle aus
dem Abbruch gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

H Schwimmbad 1 Lage: in den Höfen und Gärten und
nicht von der Straße aus sichtbar
Standort: mindestens 1,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Außerhalb der Erde oder selbsttragend

x x

2 Ein einziges pro Grundstück, das heißt,
dass auf diesem kein anderes vorhan-
den ist.
Teilweise oder ganz eingegraben, sowie
jede Sicherheitsvorrichtung mit einer
maximalen Höhe von 2,00 m rund um
das Schwimmbad und insofern fol-
gende Bedingungen erfüllt werden:
a) nicht überdacht oder mit einem zus-
ammenklappbaren Hubdach mit leich-
ter Struktur bedeckt, das die gesamte
Fläche bedeckt, insofern die Höhe des
Firsts 3, 50 m nicht überschreitet;
b) zum privaten Gebrauch;
c) die für diese Einrichtungen notwen-
digen Erdabtragungen haben keine
Änderung des Bodenreliefs im Sinne
des Artikels R.IV.4-3 auf dem restlichen
Grundstück zur Folge.
Lage: in den Höfen und Gärten und
nicht von der Straße aus sichtbar.
Standort: mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Maximale Fläche: 75,00 m2

x x

3 Die Schwimmbäder, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfül-
len.

x x

4 Die Beseitigung, der Abbruch oder die
Erdabtragung von in den Punkten 1
und 3 erwähnten Schwimmbädern, inso-
fern die Abfälle aus dem Abbruch gemäß
der geltenden Gesetzgebung entsorgt
werden und die Erdabtragungen mit
den geltenden Gesetzgebungen überein-
stimmen.

x x
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I Tümpel und Teiche 1 Ein einziger pro Grundstück, das heißt,
dass auf diesem kein anderer vorhan-
den ist.
Lage: in den Höfen und Gärten
Standort: mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Maximale Fläche: 75,00 m2

Die für diese Einrichtungen notwendi-
gen Erdabtragungen haben keine erhe-
bliche Änderung des Bodenreliefs im
Sinne des Artikels R.IV.4-3 auf dem
restlichen Grundstück zur Folge.

x x

2 Die Teiche und Tümpel, die nicht die in
Punkt 1 erwähnten Bedingungen erfül-
len.

x x

3 Die Beseitigung oder die Aufschüttung
laut Punkt 1, insofern die Aufschüttun-
gen mit der geltenden Gesetzgebung
übereinstimmen.

x x

J Gestaltung, Zubehör und Mobiliar 1 Die Einrichtung von im Boden veran-
kerten Gartenmöbeln, wie Bänke, Tische,
Sitzplätze, offene Feuerstellen oder Grill-
plätze, Mülltonnen, Kompostbehälter,
Pergolen, Ranksäulen, Blumenkästen,
Zierbrunnen, Wasserbecken.
Das Aufstellen von Kandelabern und
Lichtmasten, so dass der auf den Boden
fallende Lichtstrahl der Lampen nicht
über die Grundstücksgrenzen hinaus-
ragt.
Die Spiel- und Sportplätze aus durchläs-
sigen Materialien und die für deren
Benutzung unbedingt erforderlichen
Geräte.
Lage: entweder in den Höfen und Gär-
ten, oder in der Umgebung eines Gebäu-
des, das in einem zur Verstädterung
bestimmten Gebiet liegt
Maximale Höhe: 3,50 m

x x

2 Die Einrichtung von Wegen aus dur-
chlässigen Materialien und von Terras-
sen, in der Umgebung eines oder mehre-
rer bestehender Gebäude, auf
Bodenebene, die keine erhebliche Ände-
rung des Bodenreliefs im Sinne des
Artikels R.IV.4-3 erfordert.

x x

3 Die Einrichtung von Gartengewächshäu-
sern die insgesamt eine maximale Fläche
von 20 m2 belegen.

x x

4 Die Gestaltungen, Zubehöre und Gartenmö-
bel, die nicht die in den Punkten 1 bis 3
erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

5 Der Bau von Stützmauern mit einer
maximalen Höhe von 0,70 m.

x x

6 Der Abbruch, die Beseitigung oder die
Entfernung der in den Punkten 1 bis 5
erwähnten Elemente, insofern die
Abfälle aus dem Abbruch, der Beseiti-
gung oder der Entfernung gemäß der
geltenden Gesetzgebung entsorgt wer-
den.

x x

K Rundfunk- und Fernsehantenne 1 Das Aufstellen einer Rundfunk- und
Fernsehantenne oder einer Parabolan-
tenne
Lage:
entweder auf einem aufgehenden Bau-
werk am hinteren Teil des Gebäudes im
Verhältnis zur Zufahrtsstraße oder min-
destens 4,00 m hinter der Fluchtlinie
verankert.
. oder im Boden oder auf einer Dach-
seite am hinteren Teil des Gebäudes im
Verhältnis zur Zufahrtsstraße veran-
kert.
Maximale Fläche: 1,00 m2

Materialien: der Farbton der Antenne
ähnelt demjenigen seiner Befestigung

x x
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2 Das Aufstellen einer in Punkt 1 erwähn-
ten Antenne, die nicht die in Punkt 1
erwähnten Bedingungen erfüllt.

x x

3 Die Beseitigung oder die Entfernung
einer Rundfunk- und Fernsehantenne
oder Parabolantenne, insofern die
Abfälle aus dem der Beseitigung oder
der Entfernung gemäß der geltenden
Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

L Erneuerbare Energien
Module zur Erzeugung von Strom oder
Hitze.

1 Die Einrichtung eines oder mehrerer
Module zur Erzeugung von Strom oder
Hitze, deren Energiequelle erneuerbar
ist und die alle Bauten, Anlagen oder
Gebäude, die sich auf demselben Immo-
biliengut befinden, direkt versorgen und
die in eine oder mehrere der nachste-
henden Möglichkeiten fallen:
§ Sonnenenergie:
a) wenn das oder die Module auf einem
Satteldach befestigt sind, ist die Projek-
tion des Überhangs in der Vertikalen
kleiner als oder gleich 0,30 m und ist
der Unterschied zwischen der Neigung
des Moduls und der Neigung des Dachs
kleiner als oder gleich 15 Grad;
b) wenn das oder die Module auf einem
Flachdach befestigt sind, ist der vertik-
ale Überhang höchstens 1,50 m und ist
die Neigung des Moduls höchstens 35
Grad;
c) wenn das oder die Module auf einem
aufgehenden Mauerwerk befestigt sind,
beträgt die Projektion des Überhangs in
der Horizontalen zwischen 1,20 m und
1,50 m und weist das Modul eine
Neigung zwischen 25 und 45 Grad auf;
§ Wärmepumpen:
am Boden, mit einem Kapazitätsvolumen
von höchstens einem m[00b3], mit einer
Entfernung von 3 m im Verhältnis zu den
Grundstücksgrenzen und nicht von der
Zufahrtsstraße aus sichtbar

x x

2 Die Einrichtung eines oder mehrerer
Module zur Erzeugung von Strom oder
Hitze, deren Energiequelle erneuerbar
ist und die alle Bauten, Anlagen oder
Gebäude, die sich auf demselben Immo-
biliengut befinden, direkt versorgen und
die die in Punkt 1 erwähnten Bedingun-
gen nicht erfüllen.

x x

3 Die Beseitigung oder die Entfernung
der in den Punkten 1 bis 2 erwähnten
Elemente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch, der Beseitigung oder der Ent-
fernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

M Zäune, Umfriedungsmauern, Stützmau-
ern

1 Zäune, deren Höhe 2,00 m nicht über-
schreitet, bestehend entweder aus
Pfählen, die untereinander durch Draht
oder Maschendraht, gegebenenfalls mit
einer höchstens 0,70 m hohen Beton-
platte oder Mauer an der Basis oder
durch ein oder zwei waagerechte
Querstücke verbunden werden, oder
aus Palisaden aus Holz oder Gabionen,
die nicht dicker als 20 cm sind;
Höchstens 0,70 m hohen Stützmauern,
einschließlich Gabionen.
Höchstens 2,00 m hohe Portalrahmen
und Tore, durch die eine breite Aussicht
auf das Grundstück möglich ist.

x x

2 Die Anlage von höchstens 2,00 m hohen
Zäunen, die nicht von der Straße aus
sichtbar sind oder sich hinter dem
Gebäude befinden.

x x

3 Die Anlage von Zäunen, Portalrahmen oder
Toren, die nicht die in den Punkten 1 bis 2
erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x
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4 Der Bau von mehr als 0,70 m hohen
Stützmauern oder von Umfriedungs-
mauern in der Umgebung eines ord-
nungsgemäß zugelassenen Gebäudes
oder einer ordnungsgemäß zugelasse-
nen Anlage.

x x

5 Der Abbruch oder die Beseitigung der
in den Punkten 1 bis 4 erwähnten
Elemente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch, der Beseitigung oder der Ent-
fernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

N Unterstände für ein oder mehrere Tiere,
einschließlich der Bühnenhäuser

1 Ein einziger Unterstand pro Grundstück,
das heißt, dass auf diesem kein anderer
vorhanden ist.
Lage: in den Höfen und Gärten
Standort:
a) mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
b) mindestens 20,00 m von jeglichem
benachbarten Wohnhaus entfernt
c) nicht in der Sichtachse senkrecht zur
hinteren Fassade eines benachbarten
Wohnhauses gelegen
Maximale Fläche: 20,00 m2 oder 25,00
m2 für ein Taubenhaus
Baukörperform: ohne Stockwerk, Pult-
dach, Satteldach, dessen beide Dachsei-
ten die gleiche Schräge und Länge
aufweisen, oder Flachdach
im Verhältnis zum natürlichen Boden-
niveau berechnete maximale Höhe:
a) 2,50 m an der Traufe;
b) 3,50 m am First;
c) gegebenenfalls 3.20 m am Dachrand.
Materialien: Holz oder Drahtgitter oder
ähnliches Material wie das bestehende
Hauptgebäude
Unbeschadet der Anwendung der im
Feldgesetzbuch erwähnten Bestimmun-
gen und der aufgrund des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgenehmi-
gung festgelegten gesamten und sektor-
bezogenen Bedingungen

x x

2 Ein einziger kleiner Unterstand für Tiere
im Sinne des Artikels D.II.36, § 2 Absatz
4 pro unbebautes Grundstück
Lage: In einem Agrargebiet
Standort:
a) mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
b) mindestens 50,00 m von jeglicher
benachbarten Wohnung entfernt
Maximale Fläche: 20,00 m2 oder 25,00
m2 für ein Taubenhaus
Baukörperform: ohne Stockwerk, Pult-
dach, Satteldach, dessen beide Dachsei-
ten die gleiche Schräge und Länge
aufweisen, oder Flachdach
Maximale Höhen: im Verhältnis zum
natürlichen Bodenniveau berechnete
maximale Höhe:
a) 2,50 m an der Dachrinne;
b) 3,50 m am First;
c) gegebenenfalls 3.20 m am Dachrand.
Materialien: Holz
Unbeschadet der Anwendung der im
Feldgesetzbuch erwähnten Bestimmun-
gen und der aufgrund des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgenehmi-
gung festgelegten gesamten und sektor-
bezogenen Bedingungen

x x

3 Ein oder mehrere Bienenhäuser pro
Grundstück
Lage: in einem Agrargebiet oder in den
Höfen und Gärten
Unbeschadet der Anwendung der im
Feldgesetzbuch erwähnten Bestimmun-
gen und der aufgrund des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgenehmi-
gung festgelegten gesamten Bedingun-
gen

x x
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4 Der Abbruch oder die Beseitigung der
in den Punkten 1 bis 3 erwähnten
Unterstände und Bienenhäuser, inso-
fern die Abfälle aus dem Abbruch, der
Beseitigung oder der Entfernung gemäß
der geltenden Gesetzgebung entsorgt
werden.

x x

O Landwirtschaftliche Betriebe 1 Der Bau von ganz oder teilweise einge-
grabenen Lagersilos, insofern die Ober-
kante der Stützmauern sich nicht über
mehr als 2,00 m über dem natürlichen
Bodenrelief befindet

x x

2 Die Anlage einer Mistplatte
Lage: mindestens 20,00 m von jeder
anderen Wohnung als derjenigen des
Betreibers entfernt
Standort: mindestens 3,00 m von den
Grundstücksgrenzen entfernt
Höhe: die Oberkante der Platte oder der
Stützmauern befindet sich nicht über
mehr als 2,00 m über dem natürlichen
Bodenrelief

x x

3 Das Aufstellen von ganz oder teilweise
eingegrabenen Zisternen zur Samm-
lung oder Lagerung von Wasser oder
Tierzuchtabwässern oder das Anlegen
von Güllesäcken
Lage: mindestens 20,00 m von jeder
anderen Wohnung als derjenigen des
Betreibers entfernt und außerhalb des
Wohngebiets
Standort:
a) mindestens 10,00 m von jedem
schiffbaren oder nicht schiffbaren Was-
serlauf entfernt;
b) mindestens 3,00 m vom öffentlichen
Eigentum entfernt.
Höhe: Die Oberkante der Stützmauer
überschreitet nicht 0,70 m

x x

4 Die Einrichtung von Foliengewächshäu-
sern, die für den Anbau von landwirt-
schaftlichen und gartenbaulichen Pflan-
zen bestimmt sind und die nach der
Ernte entfernt werden.

x x

5 Die Hagelnetze, die eine im Boden
verankerte Struktur voraussetzen, und
die Einrichtung oder der Bau der Ele-
mente, die nicht die in den Punkten 1
bis 4 erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

6 Der Abbruch und die Beseitigung der in
den Punkten 1 bis 5 erwähnten Ele-
mente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch oder der Entfernung gemäß
der geltenden Gesetzgebung entsorgt
werden.

x x

P Vorläufige Bauten und Einrichtungen 1 Die vorläufigen Infrastrukturbauten auf
Baustellen für genehmigte Handlungen
und Arbeiten, einschl ieß l ich
Speiseräume, Wohnungen und Sanitär-
räume sowie Aufenthaltspavillons, wäh-
rend der Dauer der Handlungen und
Arbeiten, insofern diese ununterbro-
chen ausgeführt werden.

x x

2 Die Anlage von Einrichtungen mit sozia-
lem, kulturellem, sportlichem oder Frei-
zeitcharakter, einschließlich der dazuge-
hörenden Parkplätze im Freien, für eine
Dauer von höchstens sechzig Tagen,
unter der Voraussetzung, dass das Gut
nach Ablauf dieser Frist wieder in sei-
nen ursprünglichen Zustand zurückge-
bracht wird.

x x

3 Die Beseitigung oder Entfernung der in
den Punkten 1 und 2 erwähnten Ele-
mente.

x x

Q Aushängeschilder und Reklamevorricht-
ungen

1 Das Anbringen eines oder mehrerer
Aushängeschilder oder Reklamevor-
richtungen.

x x

56962 MONITEUR BELGE — 16.05.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben begren-
zte Auswir-

kungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

2 Die Entfernung der in Punkt 1 erwähn-
ten Aushängeschilder und Reklamevor-
richtungen, insofern die Abfälle aus der
Entfernung gemäß der geltenden Ges-
etzgebung entsorgt werden.

x x

R Aussichtstürme 1 In einem Forstgebient, in einem Gebiet,
das an das Forstgebiet angrenzt, und in
einem Agrargebiet, die in Artikel 1 § 1
Ziffer 9o des Gesetzes vom 28. Februar
1882 über die Jagd erwähnten Aus-
sichtstürme aus Holz oder Metall.

x x

2 Die Entfernung der in Punkt 1 erwähn-
ten Aussichtstürme, insofern die Abfälle
aus der Entfernung gemäß der gelten-
den Gesetzgebung entsorgt werden.

x x

S Bäume und Hecken 1 Die Aufforstung und Abholzung x x

2 Die Agroforstwirtschaft als Art der
Bewirtschaftung der Agrarflächen unter
Verbindung der holzigen Pflanzen mit
Weiden

x x

3 Unbeschadet des Artikels R.IV.4-4 der
Anbau von Weihnachtsbäumen

x x

4 Das Fällen hochstämmiger Einzel-
bäume, die in einem durch den gelten-
den Sektorenplan bzw. durch ein gelten-
des lokales Orientierungsschema
vorgesehenen Grüngebiet gepflanzt sind.

x x

5 Das Fällen, die Beeinträchtigung des
Wurzelsystems oder die Veränderung
des Aussehens eines bemerkenswerten
Baumes, eines bemerkenswerten
Strauches oder einer bemerkenswerten
Hecke.

x x

6 Die Rodung oder Veränderung der Vege-
tation in jedem in Artikel R.IV.4-11
erwähnten Gebiet

x x

6 Das Fällen von in den Punkten 3 und 4
erwähnten Bäumen, das Gegenstand
eines dringend verabschiedeten Erlas-
ses des Bürgermeisters ist, um die öffent-
liche Sicherheit zu gewährleisten

x x

T Änderung des Bodenreliefs 1 Die erhebliche Änderung des Bodenre-
liefs im Sinne des Artikels R.IV.4-3 in
einem Umkreis von dreißig Metern von
einem ordnungsgemäß zugelassenen
Gebäude oder einer ordnungsgemäß
zugelassenen Anlage.

x x

U Mobile Abstellräume und Anlagen 1 Gewöhnlich ein Grundstück benutzen:
a) zum Abstellen eines oder mehrerer
gebrauchter Fahrzeuge, sowie von
Schrott, Materialien oder Abfall;
b) zum Aufstellen einer oder mehrerer
mobiler Anlagen wie Wohnwagen, Cam-
pingwagen, Altfahrzeuge oder Zelte,
mit Ausnahme der durch eine Genehmi-
gung gemäß dem wallonischen Touris-
musgesetzbuch, dem Dekret vom 4.
März 1991 über die Betriebsbedingun-
gen für Caravaningplätze oder dem
Dekret der Deutschsprachigen Gemein-
schaft vom 9. Mai 1994 zugelassenen
mobilen Anlagen.

x x

56963MONITEUR BELGE — 16.05.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



Handlungen/Arbeiten
Anlagen

Beschreibungen/Merkmale Sind von der
Städtebauge-
nehmigung

freigestellt

Haben begren-
zte Auswir-

kungen

Die Hinzuzie-
hung eines
Architekten ist
nicht unbedingt

erforderlich

V Für die touristische Beherbergung
bestimmte Strukturen

1 Das Aufstellen einer für die touristische
Beherbergung bestimmten Struktur in
einem spezifischen Gebiet eines gemäß
dem wallonischen Tourismusgesetz-
buch zugelassenen Campingplatzes, auf
einem gemäß dem Dekret vom 4. März
1991 über die Betriebsbedingungen für
Caravaningplätze zugelassenen Wohn-
mobilstellplatz oder auf einem gemäß
dem Dekret der Deutschsprachigen
Gemeinschaft vom 9. Mai 1994 über
Camping und Campingplätze zugelas-
senen Camplingplatz, gleichzeitig unter
folgenden Bedingungen:
a) für die zeitweilige oder saisonbe-
dingte Benutzung bestimmt sein;
b) demontierbar, transportabel sein oder
die Abstützung am Boden gewährleis-
tet die Stabilität;
c) eine Fläche von höchstens 50 m2 pro
Einheit aufweisen.

x x

2 Das Aufstellen einer für die touristische
Beherbergung bestimmten Struktur auf
einem gemäß dem wallonischen Touris-
musgesetzbuch zugelassenen Camping-
platz im Bauernhof gleichzeitig unter
folgenden Bedingungen:
a) für die zeitweilige oder saisonbe-
dingte Benutzung bestimmt sein;
b) demontierbar, transportabel sein oder
die Abstützung am Boden gewährleis-
tet die Stabilität;
c) eine Fläche von höchstens 50 m2 pro
Einheit aufweisen;
d) auf sechs Einheiten beschränkt.

x x

3 Der Bau einer Terrasse mit oder ohne
Geländer auf einem Campingplatz.

x x

4 Der Bau von Holzhütten in einem Forst-
gebiet, insofern gleichzeitig:
a) das Projekt die in Artikel R.II.37-11
§ 2 Ziffern 1, 2, 4 bis 8 erwähnten
Bedingungen erfüllt;
b) das Projekt höchstens drei Hütten pro
Hektar enthält, das heißt, dass keine
andere auf dem betreffenden Hektar
vorhanden ist;
c) die Hütten sich nicht auf dem Boden
abstützen, mit Ausnahme der Hütten,
die auf eine Entfernung von höchstens
100 Metern von der Grenze eines an ein
Wohngebiet, an ein Wohngebiet mit
ländlichem Charakter oder an ein Frei-
zeitgebiet angrenzenden Forstgebiets
aufgestellt werden;
d) die Hütten nicht mit Wasser, Gas
oder Strom und Kanalisationen aus-
gerüstet werden.

x x

5 Das Aufstellen von Zelten, Tipis, Jurten
und Traglufthallen in einem Forstgebiet
gleichzeitig unter folgenden Bedingun-
gen:
a) das Projekt erfüllt die in Artikel
R.II.37-11 § 2 Ziffern 1 bis 6 und 8
erwähnten Bedingungen;
b) sie sind nicht mit Wasser, Gas oder
Strom und Kanalisationen ausgerüstet.

x x

6 Der Bau von Holzhütten oder das Auf-
stellen von Zelten, Tipis, Jurten und
Traglufthallen in einem anderen Forst-
gebiet als denjenigen, die in den Punk-
ten 4 und 5 erwähnt werden, insofern
die in Artikel R.II.37-11 § 2 erwähnten
Bedingungen erfüllt werden.

x x

7 Die Beseitigung oder der Abbruch der
in den Punkten 1 bis 4 erwähnten
leichten Freizeitlebensräume, Terrassen
oder Hütten, insofern die Abfälle aus
dem Abbruch oder der Beseitigung
gemäß der geltenden Gesetzgebung
entsorgt werden.

x x
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W Handlungen und Arbeiten auf dem
öffentlichen Eigentum des Wegenetzes,
der Eisenbahnlinien und der Wasser-
läufe

1 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung und inso-
fern keine Erweiterung der Grund-
fläche der Wege, die Erneuerung der
Fundamente und des Belags der Verke-
hrswege, Bankette, Bordsteine, Bürger-
steige und Inseln mit Ausnahme der
Änderungen der aus Natursteinen bes-
tehenden Beläge vorgenommen wird.

x x

2 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die Auf-
stellung, die Erneuerung, die Verlegung
oder das Entfernen der Zubehörele-
mente wie die Radars, Sicherheits-
brüstungen, Sicherheitsleitplanken und
-bordsteine, mit Ausnahme der Stütz-
mauern und der Lärmschutzzäune.

x x

3 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die
Anlage, die Verlegung, die Änderung
oder der Ausbau von eingebauten, ver-
ankerten Netzen, die sich auf den öffent-
lichen Eigentumsbereich stützen oder
ihn überragen, einschließlich der Zube-
hörelemente wie Andockstationen und
Schaltschränke und die Nebenaus-
rüstungen.

x x

4 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die vor-
läufige Einrichtung der Straßen für eine
maximale Dauer von fünf Jahren.

x x

5 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung, die Aus-
bauarbeiten in für Fußgänger, Personen
mit eingeschränkter Mobilität oder Rad-
fahrer vorbehaltenen Bereichen, die die
lokale Vergrößerung dieser Bereiche,
die Verbesserung ihres ästhetischen Aus-
sehens oder die Sicherheit der Benutzer
zum Zweck haben.

x x

6 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung, das Auf-
stellen oder die Erneuerung von klei-
nem Straßenmobiliar wie Bänke, Tische,
Sessel, Mülltonnen, Lichtmaste, Blu-
menkästen, kleine Teiche, elektrische
Anschlüsse, unter- oder oberirdische,
für die Sammlung von Haushaltsabfäl-
len oder gleichgestellten Abfällen bestim-
mte Container.

x x

7 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die Aus-
bauarbeiten in für Anpflanzungen vor-
behaltenen Bereichen.

x x

8 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Anle-
gen, Verlegen oder Entfernen folgender
Beschilderungsvorrichtungen oder
-elemente:
a) die Beschilderung, einschließlich deren
Träger und der Gerüste, sowie ihre
Schutzvorrichtungen gegen den Ver-
kehr;
b) die ortsfesten oder beweglichen Vor-
richtungen zur Beschränkung des Ver-
kehrs, des Parkens oder der Geschwin-
digkeit;
c) die Vorrichtungen zur Kontrolle des
Parkens, wie z.B. Parkuhren oder
Datum- und Uhrzeitstempelapparate;
d) die unbedeckten Vorrichtungen für
das Abstellen von zweiräderigen Fahr-
zeugen;
e) die Nebenanlagen von technischen
unterirdischen oder oberirdischen Vor-
richtungen, wie Steuerschränke für
Ampeln oder Straßenbeleuchtung,
Rufsäulen, Feuerlöschwasserständer,
Fernsehdrahtfunk- und. Kabelfernsehen-
schränke.

x x
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9 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Anle-
gen, Verlegen oder Entfernen von Vor-
richtungen zur Straßenbeleuchtung.

x x

10 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung und
sofern sie nicht dem regionalen Leitfa-
den für städtebauliche Schutzgebiete in
bestimmten Gemeinden unterliegen, das
Anlegen, Verlegen oder Entfernen fol-
gender Reklame- und Anzeigevorricht-
ungen:
a) Litfaßsäulen mit einem Durchmesser
von höchstens 1,20 m und einer maxi-
malen Höhe von 3,50 m;
b) freistehende Anschlagtafeln, die nicht
höher als 2,50 m und nicht breiter als
1,70 m sind und deren Nutzfläche nicht
mehr als 4,00 m2 pro Seite beträgt.

x x

11 Unbeschadet der vorherigen Erteilung einer
Straßenbaugenehmigung die Bodenmarkie-
rung oder deren Abänderung.

x x

12 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Anle-
gen, Verlegen oder Entfernen von Vor-
richtungen zur Verkehrsberuhigung.

x x

13 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Auf-
stellen, das Entfernen oder die Erneue-
rung der Vorrichtungen zum Betrieb
der öffentlichen Verkehrsmittelwege und
-linien, wie Oberleitungsmaste, Signale,
Fahrleitungsjoche, Beschilderungszel-
len oder -schränke oder Pfosten der
Haltestellen für Reisende.

x x

14 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung, die
Anlage einer saisonbedingten offenen
Terrasse im Hotel-und Gaststättenge-
werbe, sofern ihre Fläche 50,00 m2 nicht
überschreitet.

x x

15 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung die War-
tehäuschen für Fahrgäste an Haltestel-
len der öffentlichen Verkehrsmittel.

x x

16 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das
Anbringen oder Versetzen von Brief-
kästen.

x x

17 Unbeschadet der vorherigen Erteilung
einer Straßenbaugenehmigung das Auf-
stellen von Statuen, Denkmälern und
anderen Kunstwerken, die von den oder
auf Anordnung der Behörden aufge-
stellt werden.

x x

X Entwässerung, Rohrleitungen und Netze
außerhalb des öffentlichen Eigentums
des Wegenetzes, der Eisenbahnlinien
und der Wasserläufe

1 Die Privatanschlüsse an unterirdische
Flüssigkeit-, Energie- und Telekommu-
nikationsnetze sowie die Einrichtung
von eingegrabenen Wasser- oder Brenn-
stofftanks, Dränrohren, unterirdischen
Leitungen, Abläufen, Wasserrinnen,
Schächten, Kanaldeckeln und Faulgru-
ben und von jeglichem individuellen
Klärsystem, insofern gleichzeitig:
a) die für diese Einrichtungen notwen-
digen Erdabtragungen keine bedeu-
tende Änderung des Bodenreliefs im
Sinne des Artikels R.IV.4-3 auf dem
restlichen Grundstück zur Folge haben;
b) diese Vorrichtungen im Zusammen-
hang mit der zur Ausstattung des
Grundstücks erforderlichen Infrastruk-
tur stehen und sich ausschließlich auf
diesem befinden.

x x
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2 Die Privatanschlüsse an unterirdische
Flüssigkeits-, Energie- und Telekommuni-
kationsnetze sowie die Einrichtung von
eingegrabenen Wasser- oder Brenn-
stofftanks, Dränrohren, Abläufen, Wasser-
rinnen, Schächten, Kanaldeckeln und
Faulgruben und von jeglichem individuel-
len Klärsystem, die nicht die in Punkt 1
erwähnten Bedingungen erfüllen.

x x

3 Die Einbindung oder der Ausbau von
unterirdischen Wasser-, Abwasser-,
Energie- und Telekommunikationsnet-
zen an einem bereits eingerichteten tech-
nischen Standort, insofern gleichzeitig:
a) die geplanten Arbeiten speziell für
die Funktion des Standorts gedacht
sind;
b) die bestehenden Anlagen, Gebäude,
Bauten und Beläge gesetzlich zugelas-
sen wurden;
c) die Arbeiten sich nicht auf den Bau
eines Gebäudes beziehen;
d) die Grundfläche nicht die bestehen-
den Abstandsbereiche oder Abtrennvor-
richtungen verringert.

x x

4 Die Bohrungen von Brunnen oder Was-
serentnahmestellen.

x x

5 Das Anlegen oder Ändern eines Entwäs-
serungssystems in Gebieten, die nicht
zur zur Verstädterung bestimmt sind,
insofern sich das Grundstück nicht auf
einem Gebiet befindet, dass aufgrund
des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über die
Erhaltung der Natur anerkannt ist, mit
Ausnahme der Natura 2000-Gebiete,
oder einem natürlichen Risiko oder
einer in Artikel D.IV.57 Ziffer 3 erwähn-
ten größeren geotechnischen Belastung
ausgesetzt ist.

x x

6 Die Anlage, Verlegung, Änderung oder
der Ausbau von eingebauten oder ver-
ankerten, unterirdischen oder oberirdi-
schen Netzen und die Zubehörelemente
und die Nebenausrüstungen, wenn sie
sich außerhalb des öffentlichen Eigen-
tums befinden.

x x

7 Der Abbruch oder die Beseitigung der
in den Punkten 1 bis 4 erwähnten
Elemente, insofern die Abfälle aus dem
Abbruch, der Beseitigung oder der Ent-
fernung gemäß der geltenden Gesetzge-
bung entsorgt werden.

x x

Y Telekommunikation 1 Die Ersetzung von Schaltschränken
durch Schaltschränke von geringerer
oder gleicher Größe.

x x

2 Die Ersetzung von bestehenden Anten-
nen durch Antennen, die gleich groß,
kleiner oder größer sind, unter der
Bedingung, dass sie zusammen mit
ihrem Tragmast insgesamt nicht höher
sind und die neuen Antennen höch-
stens 2700 mm hoch sind.

x x

3 Die Ersetzung eines bestehenden Gitter-
mastes durch einen an derselben Stelle
eingerichteten gleich hohen Gittermast
derselben Art.

x x

4 Das Anlegen eines Schaltschranks auf
einem Flachdach, unter der Bedingung,
dass er von der Straße aus nicht sichtbar
ist, das heißt, dass er mindestens andert-
halbmal die Höhe des Schranks vom
Dachrand entfernt sein soll.

x x
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5 Das Anlegen oder die Ersetzung von
Schaltschränken neben einem am Boden
oder in einem in der Nähe eines auf
dem Dach installierten Tragmastes gele-
genen technischen Lokal angebrachten
Gittermast.

x x

6 Die Einrichtung technischer Anlagen
zur Gewährleistung der Stabilität und
Sicherheit der bestehenden Anlagen
sowie ihrem reibungslosen Betrieb.

x x

7 Die Einrichtung von Strukturen,
Mobilfunkantennen oder Richtfunkan-
tennen und Schaltschränken und tech-
nischen Anlagen bei kulturellen, sport-
lichen oder Freizeitveranstaltungen, die
für eine Höchstdauer von drei Monaten
installiert werden, unter der Bedin-
gung, dass diese Anlagen nicht mehr
als zwei Wochen vor Beginn der Veran-
staltung eingerichtet und spätestens zwei
Wochen nach Abschluss der Veranstal-
tung entfernt werden.

x x

8 Das Verlegen und/oder der Wiederauf-
bau von Strukturen, Mobilfunkanten-
nen oder Richtfunkantennen und Schalt-
schränken und technischen Anlagen aus
für den Operator unvorhersehbaren
Dringlichkeits- oder Sicherheitsgrün-
den oder aus Gründen des öffentlichen
Interesses während der für die Erlan-
gung aller für das Verlegen und/oder
den Wiederaufbau des Standorts erfor-
derlichen Zulassungen benötigten Zeit.

x x

9 Das vorläufige Verlegen einer bestehen-
den Anlage, um die Weiterführung der
Dienstleistungen zu gewährleisten, im
Falle von Arbeiten, die vom Eigentümer
der ursprünglichen Struktur durchge-
führt werden, während einer auf die
Arbeiten beschränkten Dauer.

x x

10 Das Entfernen von Antennen, Gitterm-
asten, Tragmasten, Schaltschränken und
technischen Anlagen, einschließlich der
Bauten, in denen die Schaltschränke
und technischen Anlagen untergestellt
sind.

x x

11 Die Einrichtung von Anlagen wie Anten-
nen, Richtfunkantennen, Schalt-
schränke und technische Anlagen, inso-
fern sie sich innerhalb der bestehenden
Gebäude, Bauten oder Strukturen bef-
inden oder durch Materialien mit dem
gleichen Aspekt wie demjenigen der
bestehenden Materialien bedeckt sind.

x x

12 Das Anbringen von Richtfunkantennen
mit einem Diameter von höchstens 90
cm auf einem bestehenden Gittermast
oder einem ordnungsgemäß zugelasse-
nen Tragmast auf dem Dach.

x x

13 Das Anbringen von Antennen an einem
bestehenden, am Boden verankerten
Gittermast oder einem ordnungsgemäß
zugelassenen Tragmast auf dem Dach,
unter der Bedingung, dass der Versatz
höchstens 1 m im Falle eines Gittermas-
tes und 40 cm im Falle eines Tragmastes
beträgt und die Höhe des Gittermastes
oder des Tragmastes nicht überschritten
wird.

x x
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14 Das Anbringen von Antennen an die
Außenseiten einer bestehenden Fassade
mit höchstens einer Antenne (einschließ-
lich der für deren Anschluss benötigten
aktiven Elemente) pro 6 laufenden Meter
Fassade, oder an einen bestehenden
Giebel mit höchstens einer Antenne pro
Giebel, oder an einen Schornstein, unter
der Bedingung, dass diese Antennen
eine ähnliche Farbe wie die Fassaden-
oder Giebelbekleidung haben.

x x

15 Das Anbringen von Antennen auf dem
Flachdach oder auf dem flachen Teil des
Daches eines Gebäudes, unter der Bedin-
gung, dass sie höchstens 3 Meter hoch
sind, einschließlich des Trägers, dass
diese Höhe geringer als der Abstand
zwischen der Anlage und der unteren
Kante oder der Traufe oder dem
Dachrand ist und dass das Gebäude
mindestens 12 m hoch ist.

x x

16 Das Anbringen an der Fassade und
überirdisch von elektronischen oder
digitalen Kommunikationskabeln und
-leitungen und der zusammenhängen-
den Anschlusskästen, insofern die Farbe
neutral und diskret ist und insofern die
Trasse des Kabels entlang den architekto-
nischen Linien des Wohngebäudes, wie
die Fensterbank, die Traufe, Verbindun-
gen zwischen den Fassaden, die untere
Kante oder die Traufe oder der
Dachrand, läuft.

x x

17 Das Anbringen der Antenne einer Ama-
teurfunkstation im Sinne des ministe-
riellen Erlasses vom 9. Januar 2001 über
die Einrichtung und Inbetriebsetzung
von Funkstationen durch Funkama-
teure.

x x

″.
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